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Prüfungsordnung der Universität Heidelberg 
und der Hochschule Heilbronn für den Bachelorstudiengang 
Medizinische Informatik 
 
Prüfungsordnung der Universität Heidelberg 
und der Hochschule Heilbronn für den Masterstudiengang 
Medizinische Informatik 
 
 
 
Gemäß § 11 der Verfahrensordnung der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
erging am 23.05.16 folgender Eilentscheid des Rektors: 
 
 
 
„In den Prüfungsordnungen der Universität Heidelberg und der Hochschule 
Heilbronn für den Bachelorstudiengang Medizinische Informatik und für den 
Masterstudiengang Medizinische Informatik wird § 23 bzw. 24 Inkrafttreten und 
Übergangsregelung wie folgt neu gefasst: 
 
(1) Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung zum 1. September 2016 in Kraft. 
……….“ 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 

Rektor 
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Prüfungsordnung der Universität Heidelberg 
und der Hochschule Heilbronn für den Bachelorstudiengang 
Medizinische Informatik 
 
vom 23. Mai 2016 
 
 
 
Aufgrund von § 32 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-Württemberg 
(Landeshochschulgesetz – LHG), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Verwirk-
lichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst 
in Baden-Württemberg und zur Änderung des Landeshochschulgesetzes vom 
23. Februar 2016 (GBl. vom 26. Februar 2016, S. 108), hat der Senat der Univer-
sität Heidelberg am 19. April 2016 und der Senat der Hochschule Heilbronn – 
Technik - Wirtschaft - Informatik am 13. April 2016 die nachstehende Prüfungs-
ordnung für den Bachelorstudiengang Medizinische Informatik beschlossen. 
 
Der Rektor der Universität Heidelberg hat seine Zustimmung am 23. Mai 2016 
erteilt. 
Der Rektor der Hochschule Heilbronn hat seine Zustimmung am 23. Mai 2016 
erteilt. 
 
 
 
Abschnitt I: Allgemeines 
 
§ 1 Zweck des Studiums und der Prüfung 
§ 2 Bachelorgrad 
§ 3 Regelstudienzeiten, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots, 
 Teilzeitstudium 
§ 4 Module, Leistungspunkte, Zwischenzeugnis 
§ 5 Prüfungsausschuss 
§ 6 Prüfer und Prüferinnen, Beisitzer und Beisitzerinnen 
§ 7 Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 
 sowie Studienabschlüssen 
§ 8 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
§ 9 Arten der studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
§ 10 Studienbegleitende mündliche Prüfungsleistungen 
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§ 11 Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen 
§ 12 Bewertung der Prüfungsleistungen und Prüfungsvorleistungen 
§ 12a Bewertung von Prüfungsleistungen nach dem European Credit Transfer 
 System 
 
 
 
Abschnitt II: Bachelorprüfung 
 
§ 13 Zulassungsvoraussetzungen zur Bachelorprüfung 
§ 14 Zulassungsverfahren 
§ 15 Umfang und Art der Prüfung 
§ 16 Bachelorarbeit 
§ 17 Abgabe und Bewertung der Bachelorarbeit 
§ 18 Bestehen der Prüfung, Gesamtnote 
§ 19 Wiederholung der Prüfungsleistungen, Fristen 
§ 20 Bachelorzeugnis und Urkunde 
 
 
 
Abschnitt I I I: Schlussbestimmungen 
 
§ 21 Ungültigkeit von Prüfungen 
§ 22  Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 23  Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 
Anlage 1: Module und Lehrveranstaltungen 
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Abschnitt I: Allgemeines 
 
 
 
§ 1 Zweck des Studiums und der Prüfungen 
 
(1) Gegenstand des Bachelorstudiengangs Medizinische Informatik sind 
Auswahl und Anwendung von Systemen, Methoden und Werkzeugen zur In-
formationsverarbeitung im Gesundheitswesen. Das Bachelorstudium Medizini-
sche Informatik bildet Studierende mit dem Ziel aus, eine angestellte oder 
selbständige Berufstätigkeit im Bereich des Gesundheitswesens oder in der 
Wirtschaft zu übernehmen. Das Studium vermittelt Prinzipien der Medizini-
schen Informatik und eine berufliche Qualifikation, die sicherstellt, dass Ab-
solventinnen und Absolventen aus einer Vielzahl unterschiedlicher beruflicher 
Laufbahnen wählen können. Die vermittelten Informatikkenntnisse sind so 
umfangreich, dass auch berufliche Tätigkeiten außerhalb des Gesundheits-
wesens kompetent wahrgenommen werden können. 
 
Der Bachelorstudiengang soll den Studierenden zu einem ersten berufs-
qualifizierenden Abschluss verhelfen und sie zu eigenständigen Problemlö-
sungen befähigen. 
 
 
(2) Durch die Bachelorprüfung soll festgestellt werden, ob die Studierenden 
die Grundlagen des Faches Medizinische Informatik beherrschen, die Zusam-
menhänge der einzelnen Disziplinen überblicken und die für den Übergang in 
die Berufspraxis notwendigen Grundlagen und methodischen und praktischen 
Fähigkeiten erworben haben. 
 
 
(3) Die Voraussetzungen für die Zulassung zum Studium sind in einer ge-
sonderten Zulassungsordnung geregelt. 
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§ 2 Bachelorgrad 
 
Nach bestandener Bachelorprüfung verleiht die Universität Heidelberg den aka-
demischen Grad "Bachelor of Science" (abgekürzt B.Sc.). 
 
 
 
§ 3 Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots, Teil-
zeitstudium 
 
(1) Die Regelstudienzeit für den Bachelorstudiengang beträgt einschließlich 
der Prüfungszeiten sechs Semester. Der für einen erfolgreichen Abschluss 
des Bachelorstudiums erforderliche Gesamtumfang im Pflicht- und Wahlbe-
reich beträgt 180 Leistungspunkte (ECTS). 
 
 
(2) Das Bachelorstudium ist modular aufgebaut und umfasst Fachstudien 
(148 Leistungspunkte), übergreifende Kompetenzen (20 Leistungspunkte) und 
die Bachelorarbeit (12 Leistungspunkte). Die zu absolvierenden Module und 
zugehörigen Lehrveranstaltungen sind in Anlage 1 aufgeführt. 
 
 
(3) Spätestens bis zum Ende des zweiten Semesters ist eine Orientie-
rungsprüfung abzulegen. Diese findet studienbegleitend statt und besteht aus 
der erfolgreichen Teilnahme an der Lehrveranstaltung „Grundlagen der Prakti-
schen Informatik 1”. Die erfolgreiche Teilnahme umfasst eine Klausur, die mit 
mindestens „ausreichend” (4,0) bewertet worden sein muss. 
 
 
(4) Die Orientierungsprüfung kann, wenn sie nicht bestanden ist, einmal im 
darauffolgenden Semester wiederholt werden. Wer die Orientierungsprüfung 
nicht spätestens bis zum Ende des dritten Semesters erbracht hat, verliert den 
Prüfungsanspruch, es sei denn, er hat die Fristüberschreitung nicht zu ver-
treten. 
 
 
(5) Die Orientierungsprüfung ist ein vorgezogener Teil der Bachelorprüfung. 
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(6) Unterrichts- und Prüfungssprache ist grundsätzlich Deutsch. Lehrveran-
staltungen können auch in englischer Sprache abgehalten werden. 
 
 
(7) Ein Teilzeitstudium im Sinne der Satzung für ein Studium in individueller 
Teilzeit der Hochschule Heilbronn oder der Ordnung zur Regelung des Teilzeit-
studiums an der Universität Heidelberg ist nicht möglich. 
 
 
 
§ 4 Module, Leistungspunkte, Zwischenzeugnis 
 
(1) Ein Modul ist eine thematisch und zeitlich abgeschlossene Lehr- und 
Lerneinheit, die sich aus verschiedenen Lehrveranstaltungen zusammensetzen 
kann. Es besteht nicht nur aus den zu besuchenden Lehrveranstaltungen, 
sondern umfasst auch die zu erbringenden Studienleistungen, die für die er-
folgreiche Absolvierung eines Moduls notwendig sind. 
 
 
(2) Die Bachelorarbeit stellt ein eigenes Modul dar. Die übergreifenden 
Kompetenzen können ganz oder teilweise in die Fachstudien integriert sein. 
 
 
(3) Es wird unterschieden zwischen 

 Pflichtmodulen: Diese müssen von allen Studierenden absolviert 
werden, 

 Wahlpflichtmodulen: Die Studierenden können aus einem begrenzten 
Bereich auswählen. 

 
 
(4) Für das Bestehen eines Moduls müssen alle Teilleistungen innerhalb 
des Moduls mit mindestens „ausreichend” (4,0) bewertet worden sein (= Modul-
teilnoten). 
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(5) Für erfolgreich absolvierte Module mit ihren Teilleistungen werden Leis-
tungspunkte vergeben. Dabei entspricht ein Leistungspunkt einem zeitlichen 
Arbeitsaufwand für die Studierenden von 30 Stunden. 
 
 
(6) Am Ende eines jeden Semesters wird eine Daten- und Notenabschrift 
(Transcript of records) ausgestellt. Darin werden alle bestandenen Modul- und 
Teilprüfungen zusammen mit den jeweiligen Leistungspunkten und den Noten 
verzeichnet. 
 
 
 
§ 5 Prüfungsausschuss 
 
(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsord-
nung zugewiesenen Aufgaben wird ein Prüfungsausschuss mit sechs Mitglie-
dern gebildet. Fünf der Mitglieder sind Professorinnen bzw. Professoren, ein 
Mitglied ist eine Studierende/ein Studierender mit beratender Stimme. Die 
Amtszeit der Mitglieder, die Professoren bzw. Professorinnen sind, beträgt 
drei Jahre, die Amtszeit der/des Studierenden beträgt ein Jahr. Der Prüfungs-
ausschuss bedient sich zur Wahrnehmung seiner Aufgaben eines Prüfungsam-
tes, das an der Hochschule Heilbronn eingerichtet wird. Der bzw. die Vorsitzen-
de und zwei Mitglieder des Prüfungsausschusses werden von der Medizini-
schen Fakultät Heidelberg bestellt. Der Stellvertreter bzw. die Stellvertreterin des 
bzw. der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und ein weiteres Mitglied 
werden von der Fakultät für Informatik der Hochschule Heilbronn bestellt. Der 
Stellvertreter bzw. die Stellvertreterin des bzw. der Vorsitzenden ist Geschäfts-
führender Vorsitzender bzw. Geschäftsführende Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitgliedes des Prüfungs-
ausschusses wird ein neues Mitglied für den Rest der Amtszeit bestellt. 
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(2) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der 
Prüfungsordnung eingehalten werden und gibt Anregungen zur Reform des 
Studienplans und der Prüfungsordnung. Er bestellt die bei den Prüfungen 
mitwirkenden Prüfer und Beisitzer bzw. Prüferinnen und Beisitzerinnen. Der 
Prüfungsausschuss kann die Bestellung auf den Geschäftsführenden Vorsitzen-
den bzw. die Geschäftsführende Vorsitzende übertragen. Er kann zu allen die 
Prüfungen betreffenden Fragen angerufen werden. 
 
 
(3) Der bzw. die Geschäftsführende Vorsitzende führt die Geschäfte des 
Prüfungsausschusses und bereitet die Sitzungen vor, der bzw. die Vorsitzen-
de leitet sie und entscheidet bei Stimmengleichheit. 
 
 
(4) Der Prüfungsausschuss kann weitere Aufgaben des Prüfungsausschus-
ses auf den bzw. die Geschäftsführende(n) Vorsitzende(n) jederzeit widerruf-
lich übertragen, soweit gesetzliche Bestimmungen nicht entgegenstehen. Der 
Prüfungsausschuss ist über deren Erledigung regelmäßig zu unterrichten. 
 
 
(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnah-
me von Prüfungen beizuwohnen. 
 
 
(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, die Prüfer und Beisitzer bzw. 
die Prüferinnen und Beisitzerinnen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. So-
fern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden 
bzw. die Vorsitzende zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
 
 
(7) Ablehnende Entscheidungen des Prüfungsausschusses oder des bzw. 
der Vorsitzenden sind dem Prüfling unverzüglich schriftlich mit Begründung 
mitzuteilen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
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§ 6 Prüfer bzw. Prüferinnen und Beisitzer bzw. Beisitzerinnen 
 
(1) Zur Abnahme der Prüfungen, die nicht studienbegleitend in Verbindung 
mit einzelnen Lehrveranstaltungen durchgeführt werden, sind in der Regel nur 
Professoren oder Professorinnen, Hochschul- und Privatdozenten oder Hoch-
schul- und Privatdozentinnen sowie wissenschaftliche Mitarbeiter oder Mitar-
beiterinnen, denen die Prüfungsbefugnis übertragen wurde, befugt. Wissen-
schaftliche Assistenten bzw. Assistentinnen, wissenschaftliche Mitarbeiter bzw. 
Mitarbeiterinnen sowie Lehrbeauftragte und Lehrkräfte für besondere Aufgaben 
können nur dann ausnahmsweise zu Prüfenden bestellt werden, wenn nicht 
genug Prüfungsberechtigte zur Verfügung stehen. 
 
 
(2) Bei studienbegleitenden Prüfungsleistungen ist in der Regel die für die ent-
sprechende Lehrveranstaltung verantwortliche Lehrperson Prüfer. 
 
 
(3) Zum Beisitzer bzw. zur Beisitzerin darf nur bestellt werden, wer die ent-
sprechende Bachelorprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat. 
 
 
(4) Der Prüfling kann für die Bachelorarbeit einen Prüfer bzw. eine Prüferin 
vorschlagen; ein Rechtsanspruch auf Zuweisung eines bestimmten Prüfers 
oder einer bestimmten Prüferin wird dadurch nicht begründet. 
 
 
(5) Der bzw. die Geschäftsführende Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
sorgt dafür, dass dem Prüfling die Namen der Prüfenden rechtzeitig bekannt 
gegeben werden. 
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§ 7 Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 
sowie Studienabschlüssen 
 
(1) Studien- und Prüfungsleistungen sowie Studienabschlüsse, die in Studien-
gängen an anderen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen und 
Berufsakademien der Bundesrepublik Deutschland oder in Studiengängen an 
ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht wor-
den sind, werden anerkannt, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen 
kein wesentlicher Unterschied zu den Leistungen oder Abschlüssen besteht, die 
ersetzt werden. Die Anerkennung dient der Fortsetzung des Studiums, dem Able-
gen von Prüfungen, der Aufnahme eines weiteren Studiums oder der Zulassung 
zur Promotion. 
 
 
(2) Die an einer anderen deutschen Hochschule derselben Hochschulart in 
dem gleichen oder verwandten Studiengang abgelegte Vor- oder Zwischenprü-
fung wird anerkannt. Die Teilnahme an anerkannten Fernstudieneinheiten wird 
wie das entsprechende Präsenzstudium auf die Studienzeit angerechnet. 
 
 
(3) Es obliegt dem Antragsteller, die erforderlichen Informationen über die an-
zuerkennende Leistung bereitzustellen. Die Beweislast dafür, dass ein Antrag die 
Voraussetzungen für die Anerkennung nicht erfüllt, liegt bei der Stelle, die das 
Anerkennungsverfahren durchführt. 
 
 
(4) Soweit Vereinbarungen und Abkommen der Bundesrepublik Deutschland 
mit anderen Staaten über Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich (Äquivalenzab-
kommen) Studierende ausländischer Staaten abweichend von Absatz 1 und § 35 
Absatz 3 LHG begünstigen, gehen die Regelungen der Äquivalenzabkommen 
vor. 
 
 
(5) Studien- und Prüfungsleistungen sollen auf der Grundlage eines Leistungs-
punktesystems bewertet werden, das die Anrechnung erbrachter Leistungen auf 
gleiche oder verwandte Studiengänge derselben oder anderer Hochschulen er-
möglicht; entsprechendes gilt für Berufsakademien, soweit Gleichwertigkeit gege-
ben ist. 
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(6) Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten 
sind auf ein Hochschulstudium anzurechnen, wenn 

1. zum Zeitpunkt der Anrechnung die für den Hochschulzugang geltenden 
Voraussetzungen erfüllt sind, 

2. die auf das Hochschulstudium anzurechnenden Kenntnisse und Fähig-
keiten den Studien- und Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, 
nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind und 

3. die Kriterien für die Anrechnung im Rahmen einer Akkreditierung über-
prüft worden sind. 

Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten dürfen 
höchstens 50 Prozent des Hochschulstudiums ersetzen. Der Umfang der An-
rechnung wird im Rahmen einer Einstufungsprüfung nach Absatz 8 festgelegt. 
 
 
(7) Bei Kontaktstudien können für Studien- und Prüfungsleistungen Leistungs-
punkte vergeben werden. Für die Anrechnung von Leistungspunkten aus Kon-
taktstudien auf ein Hochschulstudium gelten Absatz 2 und 5 sowie Absatz 6 Satz 
1 Nummer 1 entsprechend. Für die Anrechnung von außerhalb des Hochschul-
systems erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf Kontaktstudien gilt Absatz 6 
entsprechend. 
 
 
(8) Eine in der Regel mündliche Einstufungsprüfung erfolgt bei Antrag zur An-
rechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen nach Ab-
satz 6, wenn bei diesen keine Bewertung im Sinne des Absatzes 5 gegeben ist. 
Die §§ 6, 8, 10 und 12 gelten für diese Prüfung entsprechend. 
 
 
(9) Die Antragsstellung durch die Studierenden zur Anrechnung von Studien-
zeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen erfolgt beim Prüfungsaus-
schuss. Dieser entscheidet über die Anerkennung. Bei Ablehnung sind die Grün-
de dem/der Antragssteller/in schriftlich mitzuteilen. Bei Ablehnung eines Antrags 
zur Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 
kann Widerspruch beim Prüfungsausschuss eingelegt werden. 
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§ 8 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
 
(1) Zur Teilnahme an einer Prüfung ist eine Anmeldung erforderlich. 
 
 
(2) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet, 
wenn der Prüfling zu einem Prüfungstermin ohne triftigen Grund nicht erscheint 
oder wenn er nach Beginn der Prüfung ohne triftigen Grund zurücktritt. Das-
selbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorge-
gebenen Zeit erbracht wird, es sei denn, der Prüfling hat die Fristüberschrei-
tung nicht zu vertreten. 
 
 
(3) Bis drei Tage vor einer Prüfung kann sich ein Prüfling von einer Prü-
fung abmelden. Bei einem Rücktritt innerhalb von drei Tagen vor der Prüfung 
müssen die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe 
dem Prüfungsausschuss schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 
Ein Rücktritt von einer Prüfung ist nach deren Beginn nicht mehr möglich. Bei 
Krankheit eines vom Prüfling überwiegend allein zu versorgenden Kindes ist 
ein ärztliches Attest vorzulegen. ln Zweifelsfällen kann das Attest einer bzw. 
eines von der Universität Heidelberg oder der Hochschule Heilbronn benann-
ten Ärztin bzw. Arztes verlangt werden. 
 
 
(4) Bei seiner Entscheidung, ob die Überschreitung einer Frist für die An-
meldung oder Ablegung von Prüfungen vom Prüfling zu vertreten ist, hat der 
Prüfungsausschuss die Schutzbestimmungen entsprechend dem Mutter-
schutzgesetz und den gesetzlichen Bestimmungen über die Elternzeit zu be-
achten und deren Inanspruchnahme zu ermöglichen. Entsprechendes gilt für 
Studierende mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen sowie für 
Studierende mit pflegebedürftigen Angehörigen im Sinne von § 7 Abs. 3 des 
Pflegezeitgesetzes. 
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(5) Versucht der Prüfling das Ergebnis der Prüfungsleistung durch Täu-
schung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die 
betreffende Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet. Ein Prüf-
ling, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von dem bzw. 
der Prüfungsberechtigten oder Aufsichtsführenden von der Fortsetzung der 
Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird die betreffende 
Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet. ln schwerwiegenden 
Fällen kann der Prüfungsausschuss den Prüfling von der Erbringung weiterer 
Prüfungsleistungen ausschließen. 
 
 
(6) Der Prüfling kann innerhalb einer Frist von einer Woche verlangen, dass 
die Entscheidungen nach Abs. 5 Satz 1 und 2 vom Prüfungsausschuss über-
prüft werden. Belastende Entscheidungen sind dem Prüfling unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. 
 
 
 
§ 9 Arten der studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
 
(1) Studienbegleitende Prüfungsleistungen sind 

1. die mündlichen Prüfungsleistungen 

2. die schriftlichen Prüfungsleistungen (gegebenenfalls in elektronischer 
Form). 

 
 
(2) Macht der Prüfling durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass er we-
gen länger andauernder oder ständiger Behinderung nicht in der Lage ist, 
Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form zu er-
bringen, kann der Prüfungsausschuss gestatten, gleichwertige Prüfungsleis-
tungen in einer anderen Form zu erbringen. Entsprechendes gilt für Studienle-
istungen. 
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§ 10 Studienbegleitende mündliche Prüfungsleistungen 
 
(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Prüfling nachweisen, dass 
die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkannt werden und spezielle Fra-
gestellungen in diese Zusammenhänge eingeordnet werden können. Ferner 
soll festgestellt werden, ob der Prüfling über ein dem Studium entsprechendes 
Grundlagenwissen verfügt. 
 
 
(2) Die Dauer mündlicher Prüfungsleistungen beträgt zwischen 15 und 45 
Minuten. 
 
 
 
§ 11 Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen 
 
(1) ln den schriftlichen Prüfungsleistungen soll der Prüfling nachweisen, 
dass er in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen 
Methoden des Faches ein Problem erkennen und Wege zu seiner Lösung fin-
den kann. 
 
 
(2) Die Dauer der Klausurarbeiten beträgt zwischen 60 und 180 Minuten. 
Antwort-Wahl-Verfahren sind zulässig. 
 
 
(3) Antwort-Wahl-Verfahren Fragen werden in der Regel durch den Prüfungs-
ausschuss bestellten Verantwortlichen der Lehrveranstaltung gestellt. Die Prü-
fungsaufgaben müssen auf die durch die Lehrveranstaltung vermittelten Kennt-
nisse abgestimmt sein und zuverlässige Prüfungsergebnisse liefern. Die Prü-
fungsaufgaben sind durch die in Satz 1 genannten Verantwortlichen vor Feststel-
lung des Prüfungsergebnisses zu überprüfen, ob sie Abs. 4 Satz 2 genügen. 
Ergibt diese Überprüfung, dass einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind, so 
sind diese nicht zu berücksichtigen. Die gestellte Anzahl der Aufgaben vermin-
dert sich entsprechend, bei der Bewertung ist von der verminderten Anzahl aus-
zugehen. Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum 
Nachteil des Prüflings auswirken. 
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Werden Antwort-Wahl-Verfahren Fragen eingesetzt, so gilt die Prüfung als be-
standen, wenn mindestens 50 Prozent der Fragen richtig beantwortet wurden 
oder wenn die Zahl der vom Prüfling richtig beantworteten Fragen um nicht mehr 
als 22 % die durchschnittlichen Prüfungsleistungen der Prüflinge unterschreitet. 
(Gleitklausel). 
 
Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Bestehensgrenze 
erreicht, so sind die Leistungen der Antwort-Wahl-Verfahren Prüfungen wie folgt 
zu bewerten. Im Falle der Gleitklausel wird die Bewertungsskala linear um die Dif-
ferenz zwischen absoluter und relativer Bestehensgrenze verschoben.  
 
Prozent entspricht Note:  
 
≥ 50 – 55  4,0 
> 55 – 60  3,7  
> 60 – 65  3,3  
> 65 – 70  3,0  
> 70 – 75  2,7  
> 75 – 80  2,3  
> 80 – 85  2,0  
> 85 – 90  1,7  
> 90 – 95  1,3  
> 95 – 100  1,0 
 
 
(4) Sofern eine schriftliche Prüfungsleistung in Form einer Hausarbeit er-
bracht wird, hat der Prüfling zu versichern, dass er die Hausarbeit selbständig 
verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet hat. 
 
 
(5) Das Bewertungsverfahren für schriftliche Prüfungsleistungen soll vier 
Wochen nicht überschreiten. 
 
 
  



757 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 10 / 2016 
14.07.2016 

§ 12 Bewertung der Prüfungsleistungen und Prüfungsvorleistungen 
 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den 
jeweiligen Prüfern bzw. Prüferinnen festgesetzt. Für die Bewertung der Leis-
tungen sind folgende Noten zu verwenden: 

1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung, 

2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnitt- 
    lichen Anforderungen liegt, 

3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen 
    entspricht, 

4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den 
    Anforderungen genügt, 

5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel  
    den Anforderungen nicht mehr genügt. 

 
Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können Zwischenwer-
te durch Verringern oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 gebildet wer-
den; die Note 0,7 und Zwischenwerte über 4,0 sind ausgeschlossen. 
 
 
(2) Aus den ungerundeten Modulteilnoten wird eine Modulendnote entspre-
chend der Anzahl der Leistungspunkte ermittelt. Hierbei werden die Modulteil-
noten mit der Anzahl der Leistungspunkte gewichtet. Ist in einem Modul eine 
Modulabschlussprüfung abzulegen, so bildet die Note der Modulabschlussprü-
fung die Note für dieses Modul. Ist eine Prüfung Vorleistung einer anderen 
Prüfung, so werden die Leistungspunkte der Vorleistung der Prüfung zuge-
rechnet, für die diese Prüfung Vorleistung ist. 
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(3) Eine Modulendnote und die Gesamtnote der Bachelorprüfung lauten: 

bei einem Durchschnitt bis 1,5   sehr gut, 

bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 2,5 gut, 

bei einem Durchschnitt von 2,6 bis 3,5 befriedigend, 

bei einem Durchschnitt von 3,6 bis 4,0  ausreichend. 

 
 
(4) Bei der Bildung der Modulendnoten und der Gesamtnote der Bachelorprü-
fung gemäß Abs. 3 wird nur die erste Stelle hinter dem Komma berücksich-
tigt, alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
 
 
(5) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn alle vorgesehenen Prüfungs-
leistungen jeweils mit mindestens „ausreichend” (4,0) bewertet worden sind. 
Die Berechnung der Gesamtnote der Bachelorprüfung erfolgt gemäß § 18 
Abs. 2. 
 
 
(6) Prüfungsvorleistungen werden vom Prüfer bzw. der Prüferin bewertet. In 
der Bewertung ist zu unterscheiden zwischen „bestanden” und „nicht bestanden”. 
Auf begründeten Antrag können Studierende eine Benotung nach den Regeln der 
Absätze 1 und 2 verlangen, sofern dies vor Prüfungsbeginn dem Prüfer bzw. der 
Prüferin bekannt gemacht wurde. 
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§ 12a Bewertung von Prüfungsleistungen nach dem European Credit Trans-
fer System 
 
Für die Bewertung von Prüfungsleistungen nach der Benotungsskala des Euro-
pean Credit Transfer System (ECTS-Noten, ECTS-Grades) gilt folgendes Ermitt-
lungs- und Zuordnungs-schema.  
 
(1) Die ECTS-Note wird an genau zwei Stichtagen ermittelt: am 1. Mai für das 
vorhergehende Wintersemester und 1. November für das vorhergehende Som-
mersemester. Nachträglich auftretende Notenänderungen werden in der Noten-
verteilung nicht berücksichtigt.  
 
 
(2) ECTS-Noten werden nur für Prüfungsleistungen und Studienabschlussno-
ten ermittelt. 
 
 
(3) Eine ECTS-Note wird nur dann ermittelt, wenn sich nach dem Erhebungs-
verfahren mehr als 30 Noten ergeben. 
 
 
(4) Die Ermittlung der ECTS-Noten erfolgt auf der Basis der Leistungen, die 
den Anforderungen genügt haben. Die Note „A” wird vergeben für das führende 
Segment mit der Notenstufe nach § 12 Abs. 1, das von 10 % der führenden Stu-
dierenden erreicht wird, „B” für das nächstfolgende Segment mit der Notenstufe 
nach § 12 Abs. 1, das von den nächsten 25 % der Studierenden erreicht wird, „C” 
für das nächstfolgende Segment der nächstfolgenden 30 % der Studierenden, „D” 
für das nächstfolgende Segment der nächstfolgenden 25 % der Studierenden und 
„E” für das niedrigste Segment mit der Notenstufe nach § 12 Abs. 1, welche von 
höchstens 10 % der Studierenden erreicht wurde.  
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(5) Die Rangreihung ergibt sich 

a) im Fall einer Prüfungsleistung aus der gleichen Prüfung des Semesters 
sowie der sechs vorhergehenden Semester, 

b) im Fall des Studienabschlusses aus den Studienabschlussnoten des 
Semesters sowie den Studienabschlussnoten der sechs vorhergehen-
den Semester des gleichartigen Studiengangs. 

 
 
 
Abschnitt II: Bachelorprüfung 
 
 
 
§ 13 Zulassungsvoraussetzungen zur Bachelorprüfung 
 
(1) Zu einer Bachelorprüfung im Fach Medizinische Informatik kann nur zu-
gelassen werden, wer 

1. an der Universität Heidelberg und der Hochschule Heilbronn für den 
Bachelorstudiengang Medizinische Informatik eingeschrieben ist, 

2. seinen Prüfungsanspruch weder im Bachelorstudiengang Medizinische 
Informatik noch in einem Informatikstudiengang verloren hat. 

 
 
(2) Für die Zulassung zur Bachelorarbeit sind zusätzlich folgende Bescheini-
gungen vorzulegen über 

1. die erfolgreich bestandene Orientierungsprüfung, 

2. die erfolgreich bestandenen in Anlage 1 aufgeführten Lehrveranstal-
tungen im Umfang von 140 Leistungspunkten. 

 
 
 
  



761 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 10 / 2016 
14.07.2016 

§ 14 Zulassungsverfahren 
 
(1) Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich an den Geschäftsführenden Vor-
sitzenden bzw. die Geschäftsführende Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
zu richten. Dem Antrag sind beizufügen: 

1. der Nachweis über das Vorliegen der in § 13 Abs. 1 Punkt 1 genann-
ten Zulassungsvoraussetzungen, 

2. eine Erklärung darüber, ob der Prüfling in einem Bachelorstudien-
gang der Medizinischen Informatik oder der Informatik bereits eine 
Bachelorprüfung nicht bestanden hat oder sich in einem solchen Stu-
diengang in einem Prüfungsverfahren befindet. 

 
 
(2) Kann der Prüfling die erforderlichen Nachweise nicht in der vorgeschrie-
benen Weise beibringen, so kann der Prüfungsausschuss gestatten, die 
Nachweise auf eine andere Art zu führen. 
 
 
(3) Aufgrund des Antrages entscheidet der Prüfungsausschuss über die Zu-
lassung. Eine Ablehnung ist schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 
 
(4) Der Antrag auf Zulassung darf nur abgelehnt werden, wenn 

1. die Voraussetzungen gemäß § 13 nicht erfüllt sind oder 

2. die Unterlagen gemäß Abs. 1 unvollständig sind und trotz Aufforde-
rung nicht vervollständigt wurden oder 

3. der Prüfling die Bachelorprüfung im Studiengang Medizinische Infor-
matik oder die Bachelorprüfung in einem Studiengang der Informatik 
endgültig nicht bestanden hat oder den Prüfungsanspruch verloren 
hat oder 

4. der Prüfling sich in einem solchen Studiengang in einem laufenden 
Prüfungsverfahren befindet. 
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§ 15 Umfang und Art der Prüfung 
 
(1) Die Bachelorprüfung besteht aus 

1. der erfolgreichen Teilnahme an den in Anlage 1 aufgeführten 
Modulen mit ihren Lehrveranstaltungen, 

2. der Bachelorarbeit. 
 
 
(2) Die Prüfungen zu Abs. 1 Nr. 1 werden im Rahmen der jeweiligen 
Lehrveranstaltungen abgelegt und erfolgen schriftlich, mündlich oder durch ei-
ne praktische Arbeit. Die Art und Dauer der Prüfungsleistung ist in Anlage 1 ge-
regelt. 
 
 
 
§ 16 Bachelorarbeit 
 
(1) Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, inner-
halb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Gebiet der Medizini-
schen Informatik selbständig mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 
 
 
(2) Die Bachelorarbeit kann von jedem Prüfungsberechtigten gemäß §  6 
Abs. 1 Satz 1 ausgegeben und betreut werden. 
 
 
(3) Der Prüfling muss die Bachelorarbeit spätestens im Folgesemester begin-
nen, nachdem er 140 Leistungspunkte erreicht hat oder einen Antrag auf Zutei-
lung eines Themas der Bachelorarbeit oder einen Verlängerungsantrag bei 
dem oder der Geschäftsführenden Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
stellen. Hat der Prüfling diese Frist versäumt, gilt die Bachelorarbeit als mit 
„nicht ausreichend” (5,0) bewertet, es sei denn, der Prüfling hat die Fristüber-
schreitung nicht zu vertreten. 
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(4) Das Thema der Bachelorarbeit wird im Benehmen mit dem Prüfling von 
dem Betreuer bzw. von der Betreuerin der Arbeit festgelegt. Auf Antrag sorgt 
der bzw. die Geschäftsführende Vorsitzende des Prüfungsausschusses dafür, 
dass der Prüfling rechtzeitig ein Thema für die Bachelorarbeit erhält. Dem 
Prüfling ist Gelegenheit zu geben, für das Thema Vorschläge zu machen; ein 
Rechtsanspruch wird nicht begründet. Die Ausgabe des Themas erfolgt über 
den Prüfungsausschuss, der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu ma-
chen. 
 
 
(5) Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Abgabe beträgt 16 Wo-
chen. ln Ausnahmefällen kann die Frist vom Prüfungsausschuss um bis zu 
4 Wochen verlängert werden. Wird die Bearbeitungsfrist nicht eingehalten, so 
gilt die Bachelorarbeit als mit „nicht ausreichend” bewertet, es sei denn, der 
Prüfling hat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. Das Thema kann nur 
einmal und nur innerhalb der ersten zwei Wochen der Bearbeitungszeit zu-
rückgegeben werden. 
 
 
(6) Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Bachelorarbeit sind so zu be-
grenzen, dass die Frist zur Bearbeitung eingehalten werden kann. 
 
 
(7) Die Bachelorarbeit kann in deutscher oder englischer Sprache angefertigt 
werden. Andere Sprachen sind mit Zustimmung der Betreuer und des Prü-
fungsausschusses möglich. 
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§ 17 Abgabe und Bewertung der Bachelorarbeit 
 
(1) Die Bachelorarbeit ist form- und fristgemäß beim Prüfungsamt einzu-
reichen; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Die Arbeit soll eine 
Zusammenfassung enthalten. 
 
 
(2) Bei der Abgabe der Bachelorarbeit hat der Prüfling eidesstattlich schrift-
lich zu versichern, dass er die Arbeit selbständig verfasst und keine anderen 
als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet hat. 
 
 
(3) Die Bachelorarbeit wird von zwei Prüfern bzw. Prüferinnen bewertet, von 
denen einer bzw. eine Professor bzw. Professorin sein muss. Der erste Prü-
fer bzw. die erste Prüferin soll der Betreuer bzw. die Betreuerin der Arbeit 
sein. Der zweite Prüfer bzw. die zweite Prüferin wird vom Prüfungsaus-
schuss bestimmt; der Prüfling hat ein Vorschlagsrecht, das jedoch keinen 
Rechtsanspruch begründet. Das Bewertungsverfahren soll sechs Wochen 
nicht überschreiten. 
 
 
(4) Die Note ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel beider Bewertungen; 
§ 12 gilt entsprechend. Bei Abweichungen von mehr als einer Note setzt der 
Prüfungsausschuss nach Anhören beider Prüfer bzw. Prüferinnen die Note der 
Bachelorarbeit fest. Er kann in diesen Fällen einen dritten Prüfer bzw. eine 
dritte Prüferin hinzuziehen. 
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§ 18 Bestehen der Prüfung, Gesamtnote 
 
(1) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn alle Prüfungsleistungen ge-
mäß § 15 Abs. 1 jeweils mit mindestens ausreichend (4,0) bewertet wurden. 
 
 
(2) Bei der Berechnung der Bachelornote gemäß § 12 Abs. 3 werden die 
Modulnoten entsprechend ihren Leistungspunkten gewichtet. Dabei werden 
die Modulnoten mit ihrem numerischen Wert vor einer Rundung gemäß § 12 
Abs. 3 für die Berechnung der Gesamtnote herangezogen. 
 
 
 
§ 19 Wiederholung der Prüfungsleistungen, Fristen 
 
(1) Prüfungsleistungen, die nicht bestanden sind oder als nicht bestanden 
gelten, können einmal wiederholt werden. Eine zweite Wiederholung ist bei 
höchstens fünf studienbegleitenden Prüfungsleistungen zulässig. Eine zweite 
Wiederholung der Bachelorarbeit ist nicht zulässig. 
 
 
(2) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist nicht möglich. 
 
 
(3) Nicht bestandene Prüfungsleistungen der Prüfungsart Klausur müssen 
spätestens im folgenden Semester wiederholt werden. Alle anderen Prüfungs-
leistungen müssen zum frühestmöglichen Zeitpunkt wiederholt werden. Bei Ver-
säumen dieser Frist erlischt der Prüfungsanspruch, es sei denn, der Prüfling 
hat das Versäumnis nicht zu vertreten. 
 
 
(4) Das endgültige Nichtbestehen eines Pflichtmoduls führt zum Ausschluss 
aus dem Studium, bei Wahlpflichtmodulen kann das Nichtbestehen durch die 
erfolgreiche Absolvierung eines anderen Moduls ausgeglichen werden. 
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§ 20 Bachelorzeugnis und Urkunde 
 
(1) Nach Ablegen der Prüfung wird über die bestandene Bachelorprüfung 
innerhalb von vier Wochen ein Zeugnis ausgestellt, das die Bezeichnung der 
einzelnen Module mit den in ihnen erzielten Noten (Note gem. § 12 Abs. 3 
und numerischer Wert), das Thema und die Note der Bachelorarbeit und die 
Gesamtnote der Bachelorprüfung enthält. Das Zeugnis trägt das Datum, an 
dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist, und ist vom Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses und vom Geschäftsführenden Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. 
 
 
(2) Dem Zeugnis wird ein „Diploma Supplement” in deutscher und englischer 
Sprache beigefügt, das ergänzende Informationen über Studieninhalte und Stu-
dienverlauf enthält und sich inhaltlich an den im „European Diploma Supple-
ment Model” festgelegten Rahmen hält. 
 
 
(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird eine zweisprachig in Deutsch und 
Englisch gefasste Bachelorurkunde mit dem Datum des Zeugnisses ausgehän-
digt. Darin wird die Verleihung des akademischen Grades „Bachelor of Sci-
ence” beurkundet. Die Urkunde wird vom Dekan der Medizinischen Fakultät 
Heidelberg und dem Dekan der Fakultät für Informatik der Hochschule Heil-
bronn unterzeichnet und mit dem Siegel der Medizinischen Fakultät Heidelberg 
versehen. 
 
 
(4) Wurde die Bachelorprüfung nicht bestanden, wird auf Antrag und gegen 
Vorlage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulationsbescheini-
gung eine Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen und 
deren Noten sowie die noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen 
lässt, dass die Bachelorprüfung nicht bestanden ist.  
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Abschnitt III: Schlussbestimmungen 
 
 
 
§ 21 Ungültigkeit von Prüfungen 
 
(1) Hat der Prüfling bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese 
Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prü-
fungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei 
deren Erbringung getäuscht worden ist, entsprechend berichtigen und die Prü-
fung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 
 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht 
erfüllt, ohne dass der Prüfling hierüber täuschen wollte und wird diese Tatsa-
che erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel 
durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Wurde die Zulassung vorsätzlich zu 
Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
 
(3) Dem Prüfling ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu 
geben. 
 
 
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein 

neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die zugehöri-

ge Bachelorurkunde einzuziehen, wenn die Prüfung aufgrund einer Täu-
schung für „nicht bestanden” erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Abs. 1 
und Abs. 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des 
Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 
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§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten 
 
Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird dem Prüfling auf schriftlichen 
Antrag in angemessener Frist Einsicht in die Prüfungsunterlagen gewährt. Der 
Antrag ist innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens zu 
stellen. Der bzw. die Geschäftsführende Vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses bestimmt Zeit und Ort der Einsichtnahme. 
 
 
§ 23 Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 
(1) Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung zum 1. September 2016 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Prüfungsordnung vom 12 Oktober 2006 (Mitteilungsblatt des 
Rektors vom 31. Oktober 2006, S. 1045), geändert am 11. Dezember 2012 (Mit-
teilungsblatt des Rektors vom 28. Februar 2013, S. 91), außer Kraft. 
 
 
(2) Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens bereits an der Universität 
Heidelberg und an der Hochschule Heilbronn für den Bachelorstudiengang Medi-
zinische Informatik eingeschrieben sind, können auf Antrag die noch fehlenden 
Prüfungsleistungen nach dieser Prüfungsordnung ablegen. Dieser Antrag muss 
spätestens in dem Semester, das dem Inkrafttreten nachfolgt, gestellt werden. 
Neun Semester nach Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung wird die bisherige Prü-
fungsordnung ungültig und die Studierenden wechseln ohne Antrag auf diese 
Prüfungsordnung über. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 23. Mai 2016   Heilbronn, den 23. Mai 2016 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h. c. Bernhard Eitel  Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schröder 
 Rektor      Hochschule Heilbronn 
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Anlage 1: Module und Lehrveranstaltungen des Bachelorstudiums  
 
 
Art der Prüfungsleistung: 

LK =  lehrveranstaltungsbegleitend durch Klausur 
LA =  lehrveranstaltungsbegleitend durch praktische Arbeit 
LL =  lehrveranstaltungsbegleitend durch Laborarbeit 
LR =  lehrveranstaltungsbegleitend durch Referat 
PK =  lehrveranstaltungsübergreifend durch Klausur 
PB =  Bachelorthesis 

 
Prüfungsvorleistungen 

SP =  Prüfungsvorleistung durch Projektarbeit 
 
Die Module B1 bis B19 und B21 sind Pflichtmodule; von den drei zur Auswahl 
stehenden Wahlpflichtmodulen 20A, 20B, 20C muss eines gewählt werden. 
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171200 B1 Praktische Informatik Sem SWS Art min ECTS Leistungs- 

nachweis 

171201 B1.1 Grundlagen der Praktischen Informatik 1  1 4 LK 90 7  

171202 B1.2 Grundlagen der Praktischen Informatik 2 2 4 LK 90 6  

171203 B2 Medizin Sem SWS Art min ECTS Leistungs- 

nachweis 

171204 B2.1 Einführung in die Biomedizinische Informatik 1 1 SP  1  

171205 B2.2 Medizin 1 1 4   4 Zu B2.4 

171206 B2.3 Praktikum Einrichtungen des Gesundheitswesens 1 1 SP  1  

171207 B2.4 Medizin 2 1 2 PK 120 2 B2.2, B2.4 

171208 B3 Mathematik 1 Sem SWS Art min ECTS Leistungs- 

nachweis 

171209 B3.1 Analysis 1 1 8 LK 90 10  

171210 B4 Algorithmen und Datenstrukturen Sem SWS Art min ECTS Leistungs- 

nachweis 

171211 B4.1 Algorithmen und Datenstrukturen 1 1 2   2 Zu B4.2 

171212 B4.2 Diskrete Mathematik  1 2 PK 90 2 B4.1, B4.2 

171213 B4.3 Algorithmen und Datenstrukturen 2 2 2 LK 60 3  

171214 B5 Theoretische Informatik Sem SWS Art min ECTS Leistungs- 

nachweis 

171215 B5.1 Logik und Semantik 1 1 LK 60 1  

171216 B5.2 Theoretische Informatik 1 5 2   2 Zu B5.3 

171217 B5.3 Theoretische Informatik 2 5 2 PK 90 3 B5.2, B5.3 

171218 B6 Mathematik 2 Sem SWS Art min ECTS Leistungs- 

nachweis 

171219 B6.1 Analysis 2 2 6 LK 90 6  

171220 B7 Elektrotechnik und Physik Sem SWS Art min ECTS Leistungs- 

nachweis 

171221 B7.1 Medizinische Physik 2 2 LK 60 3  

171222 B7.2 Elektrotechnik 3 4   6 Zu B7.3 

171223 B7.3 Messwertanalyse 3 1 PK 90 2 B7.2, B7.3 

171224 B8 Mathematik 3 Sem SWS Art min ECTS Leistungs- 

nachweis 

171225 B8.1 Lineare Algebra 2 7 LK 90 7  

171226 B8.2 Grundlagen der Kryptographie 3 1 LK 60 1  

171227 B9 Software Engineering 1  Sem SWS Art min ECTS Leistungs- 

nachweis 

171228 B9.1 Software Engineering 1  3 4 LK 90 4  

171229 B9.2 Softwarepraktikum 1 3 3 SP  4  

171230 B10 Datenbank- und Informationssysteme Sem SWS Art min ECTS Leistungs- 

nachweis 

171231 B10.1 Datenbank- und Informationssysteme 3 4 LK 90 6  

171232 B10.2 Wissensbasierte Systeme 4 2 LK 60 2  
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171233 B10.3 Praktikum Datenbank- und Informationssysteme im 

Gesundheitswesen 

4 2 SP  3  

 

 

171234 B11 Grundlagen der Medizinischen Informatik Sem SWS Art min ECTS Leistungs-

nachweis 

171235 B11.1 Medizinische Methodologie 3 1   1 Zu B11.2 

171236 B11.2 Einführung in die Medizinische Dokumentation 3 1 PK 60 1 B11.1, B11.2 

171237 B11.3 Grundlagen der Informationssysteme des Gesund-

heitswesens 

4 1   1 Zu B11.4 

171238 B11.4 Einführung und Betrieb von Informationssystemen im 

Gesundheitswesen 

4 1 PK 60 1 B11.3, B11.4 

171239 B12 BWL und Recht Sem SWS Art min ECTS Leistungs- 

nachweis 

171240 B12.1 Krankenhausbetriebswirtschaftslehre 4 2   2 Zu B12.3 

171241 B12.2 Struktur des Gesundheitswesens 4 1   1 Zu B12.3  

171242 B12.3 Rechtsgrundlagen 4 2 PK 120 2 B12.1, 

B12.2, B12.3 

171243  B12.4 Teammanagement 4 1 LR  1  

171244 B12.5 Ethik 4 1 LR  1  

171245 B13 Software Engineering 2 Sem SWS Art min ECTS Leistungs- 

nachweis 

171246 B13.1 Höhere Programmiertechniken 4 2 LK 60 2  

171247 B13.2 Softwarepraktikum 2  4 2 SP  3  

171248 B13.3 Grundlagen des Softwareprojektmanagements 3 2 LK 60 2  

171249 B13.4 Softwarepraktikum 3 5 1 SP  3  

171250 B14 Informationssicherheit Sem SWS Art min ECTS Leistungs- 

nachweis 

171251 B14.1 Codierungstheorie 5 2   2 Zu B14.2 

171252 B14.2 Informationssicherheit 5 2 PK 90 2 B14.1, B14.2 

171253 B14.3 Grundlagen der Verteilten Systeme 4 2   2 Zu B14.4 

171254 B14.4 Datenschutz 4 1 PK 90 1 B14.3, B14.4 

171255 B15 Systeminformatik Sem SWS Art min ECTS Leistungs- 

nachweis 

171256 B15.1 Technische Informatik 2 3   3 Zu B15.5 

171257 B15.2 Praktikum zu den technischen Grundlagen der Infor-

matik 

3 2 SP   3  

171258 B15.3  Systemprogrammierung und Betriebssysteme 5 3 LK 60 3  

171259 B15.4 Rechnerstrukturen 4 2 LK 60 2  

171260 B15.5 Datenübertragung 2 2 PK 90 2 B15.1, B15.5 

171261 B16 Stochastik und Biometrie Sem SWS Art min ECTS Leistungs- 

nachweis 

171262 B16.1 Stochastik 4 4 LK 90 6  

171263 B16.2 Biometrie und Epidemiologie 5 2 LK 60 3  

171264 B17 Medizinische Informatik Sem SWS Art min ECTS Leistungs- 

nachweis 

171265 B17.1 Praktikum Medizinische Informatik 5 2 SP  4  

171266 B17.2 Seminar 5 1 LR  2  

171267 B17.3 Taktisches Management von Informationssystemen 

im Gesundheitswesen 

5 2 LK 60 2  
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171268 B18 Medizinische Signal- und Bildverarbeitung Sem SWS Art min ECTS Leistungs- 

nachweis 

171269 B18.1 Grundlagen der Medizinischen Signalverarbeitung 5 2   2 Zu B18.2 

171270 B18.2 Grundlagen der Medizinischen Bildverarbeitung 5 2 PK 90 2 B18.1, B18.2 

171271 B19 Grundlagen der Bioinformatik Sem SWS Art min ECTS Leistungs- 

nachweis 

171272 B19.1 Einführung in die Bioinformatik 6 2   3 Zu B19.2 

171273 B19.2 Biologische und chemische Methoden der Bioinfor-

matik 

6 2 PK 90 3 B19.1, B19.2 

171274 B20A Wahlpflichtmodul Diagnose- und Therapiesyste-

me 

Sem SWS Art min ECTS Leistungs- 

nachweis 

171275 B20A.1 Diagnosesysteme 6 3   4 Zu B20A.2 

171276 B20A.2 Therapiesysteme 6 3 PK 120 4 B20A.1, 

B20A.2 

171277 B20A.3 Praktikum Diagnose- und Therapiesystem 6 2 LL  4  

171278 B20B Wahlpflichtmodul Management von Informations-

systemen im Gesundheitswesen 

Sem SWS Art min ECTS Leistungs- 

nachweis 

171279 B20B.1 Informationsmanagement 6 2 PK 120 3 B20B.1, 

B20B.2, 

B20B.3 

171280 B20B.2 Krankenhausinformationssysteme 6 2   3 Zu B20B.1 

171281 B20B.3 Betrieb der Krankenhaus-IT-Abteilung 6 2   3 Zu B20B.1 

171282 B20B.4 Praktikum zum Management von Krankenhausinfor-

mationssystemen 

6 2 LA  3  

171283 B20C Wahlpflichtmodul Telemedizin/ Softwareentwick-

lung von Informationssystemen 

Sem SWS Art min ECTS Leistungs- 

nachweis 

171284 B20C.1 Software Engineering 2 6 2   3 Zu B20C.3 

171285 B20C.2 Komponentenbasierte Softwareentwicklung 6 2   3 Zu B20C.3 

171286 B20C.3 Telemedizin 6 2 PK 120 3 B20C.1, 

B20C.2, 

B20C.3 

171287 B20C.4 Praktikum Informationssysteme/ Telemedizinische 

Anwendungen 

6 2 LA  3  

171288 B21 Bachelorarbeit Sem SWS Art min ECTS Leistungs- 

nachweis 

171289 B21.1 Bachelorarbeit 6  PB  12  
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Als übergreifende Kompetenzen im Sinn von § 4 werden folgende Lehrveran-
staltungen gewertet: 

1. Ethik (4. Semester, 1 ECTS) 

2. Rechtsgrundlagen (4. Semester, 2 ECTS) 

3. Teammanagement (4. Semester, 1 ECTS) 

4. Datenschutz (4. Semester, 1 ECTS) 

5. Praktikum in Einrichtungen des Gesundheitswesens (1. Semester, 
1 ECTS) 

 
Übergreifende Kompetenzen werden integriert in den folgenden Lehrveranstal-
tungen bzw. Moduln vermittelt: 

1. Grundlagen der Praktischen Informatik 1,2 (Teamarbeit; jeweils 
1 ECTS) 

2. Analysis 1/Lineare Algebra (Lern- und Arbeitstechniken, 
1./2. Semester, 2 bzw. 1 ECTS) 

3. Stochastik und Biometrie (Wissenschaftliches Arbeiten, 2 ECTS) 

4. Softwarepraktikum 1,2,3 (Projektmanagement; jeweils 1 ECTS) 

5. Praktikum 

a. Diagnose- und Therapiesysteme oder 
b. Informationssysteme 
c. Telemedizinische Anwendungen (Teamarbeit, Präsentations-

techniken; 1 ECTS) 

6. Praktikum zum Management von Krankenhausinformationssystemen 
(Teamarbeit, Präsentationstechniken; 1 ECTS) 

7. Praktikum Medizinische Informatik (Teamarbeit, Präsentationstechni-
ken; 1 ECTS) 

8. Praktikum zu den technischen Grundlagen der Informatik (Teamar-
beit, Präsentationstechniken; 1 ECTS) 
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Prüfungsordnung der Universität Heidelberg  
und der Hochschule Heilbronn 
für den Masterstudiengang Medizinische Informatik 
 
vom 23. Mai 2016 
 
 
 
Aufgrund von § 32 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-Württemberg 
(Landeshochschulgesetz – LHG), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Verwirk-
lichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst  
in Baden-Württemberg und zur Änderung des Landeshochschulgesetzes vom 
23. Februar 2016 (GBl. vom 26. Februar 2016, S. 108), hat der Senat der Univer-
sität Heidelberg am 19. April 2016 und der Senat der Hochschule Heilbronn – 
Technik – Wirtschaft – Informatik am 13. April 2016 die nachstehende Prüfungs-
ordnung für den Masterstudiengang Medizinische Informatik beschlossen. 
 
Der Rektor der Universität Heidelberg hat seine Zustimmung am 23. Mai 2016 
erteilt. 
Der Rektor der Hochschule Heilbronn hat seine Zustimmung am 23. Mai 2016 
erteilt. 
 
 
 
Abschnitt I: Allgemeines 

 
§ 1 Zweck des Studiums und der Prüfung 
§ 2 Mastergrad 
§ 3 Regelstudienzeiten, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots,  

Teilzeitstudium 
§ 4 Module, Leistungspunkte, Zwischenzeugnis 
§ 5 Prüfungsausschuss 
§ 6 Prüfer und Prüferinnen, Beisitzer und Beisitzerinnen 
§ 7 Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 
§ 8 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
§ 9 Arten der studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
§ 10 Studienbegleitende mündliche Prüfungsleistungen 
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§ 11 Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen 
§ 12 Bewertung der Prüfungsleistungen und Prüfungsvorleistungen 
§ 12 a Bewertung von Prüfungsleistungen nach dem European Credit  

Transfer System 
 
 
 
Abschnitt II: Masterprüfung 
 
§ 13 Zulassungsvoraussetzungen zur Masterprüfung 
§ 14 Zulassungsverfahren 
§ 15 Umfang und Art der Prüfung 
§ 16 Mündliche Abschlussprüfung 
§ 17 Masterarbeit 
§ 18 Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 
§ 19 Bestehen der Prüfung, Gesamtnote 
§ 20 Wiederholung der Prüfungsleistungen, Fristen 
§ 21 Masterzeugnis und Urkunde 
 
 
 
Abschnitt III: Schlussbestimmungen 
 
§ 22 Ungültigkeit von Prüfungen 
§ 23 Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 24 Inkrafttreten und Übergangsregelung 
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Abschnitt I: Allgemeines 
 
 
 
§ 1 Zweck des Studiums und der Prüfungen 
 
(1) Gegenstand des Masterstudienganges Medizinische Informatik sind 
Bewertung und Anwendung von Systemen, Methoden und Werkzeugen der 
Informationsverarbeitung im Gesundheitswesen sowie Forschung und Ent-
wicklung in diesem Bereich. Der Masterstudiengang befähigt Absolventin-
nen und Absolventen, taktische und strategische Entscheidungen bei der 
Auswahl und der Anwendung von Systemen und Werkzeugen der Informa-
tionsverarbeitung im Gesundheitswesen zu treffen und sich an der For-
schung und methodischen Entwicklung im Bereich der Medizinischen In-
formatik und der Bioinformatik zu beteiligen. Nach entsprechender operati-
oneller Qualifikation sind sie in der Lage, Führungspositionen in diesen 
Bereichen zu übernehmen. Das Studium ergänzt, erweitert und vertieft die 
Kenntnisse eines einschlägigen Bachelorstudiums derart, dass Absolven-
tinnen und Absolventen sowohl selbständig Probleme der Informati-
onsverarbeitung im Gesundheitswesen analysieren und lösen können als 
auch die wissenschaftlichen Methoden des Fachgebietes beherrschen und 
eigenständig erweitern und verbessern können. 
 
 
(2) Durch die Prüfung zum „Master of Science” soll festgestellt werden, 
ob die Studierenden die Zusammenhänge ihres Faches überblicken und die 
Fähigkeit besitzen, wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse anzu-
wenden sowie nach wissenschaftlichen Grundsätzen selbständig zu arbei-
ten. 
 
 
(3) Die Zulassung zum Studium wird in einer gesonderten Zulas-
sungsordnung geregelt. 
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§ 2 Mastergrad 
 
Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Universität Heidelberg den 
akademischen Grad „Master of Science” (abgekürzt M.Sc.). 
 
 
 
§ 3 Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots, Teilzeit-
studium 
 
(1) Die Regelstudienzeit für den Masterstudiengang beträgt einschließ-
lich der Zeit für die Masterprüfung mit der Anfertigung der Masterarbeit vier 
Semester. 
 
 
(2) Das Lehrangebot erstreckt sich über drei Semester, im vierten Se-
mester ist die Masterarbeit anzufertigen. Der für den erfolgreichen Ab-
schluss des Master-studiums erforderliche Gesamtumfang im Pflicht- und 
Wahlbereich beträgt 120 Leistungspunkte (ECTS). 
 
 
(3) Unterrichts- und Prüfungssprachen sind Deutsch und/oder Englisch. 
 
 
(4) Ein Teilzeitstudium im Sinne der Ordnung zur Regelung des Teilzeit-
studiums an der Universität Heidelberg ist möglich. 
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§ 4 Module, Leistungspunkte, Zwischenzeugnis 
 
(1) Ein Modul ist eine thematisch und zeitlich abgeschlossene Lehr- und 
Lerneinheit, die sich aus verschiedenen Lehrveranstaltungen zusammen-
setzen kann. Es besteht nicht nur aus den zu besuchenden Lehrveranstal-
tungen, sondern umfasst auch die zu erbringenden Studienleistungen, die 
für die erfolgreiche Absolvierung eines Moduls notwendig sind. 
 
 
(2) Das Studium ist modular aufgebaut. Von den 120 Leistungspunkten 
entfallen 86 Leistungspunkte auf fachbezogene Lehrveranstaltungen, 4 auf 
die mündliche Abschlussprüfung und 30 auf die Abschlussarbeit. 
 
 
(3) Die Masterarbeit und die mündliche Abschlussprüfung stellen eigene 
Module dar. 
 
 
(4) Es wird unterschieden zwischen 

 Pflichtmodulen:  Diese müssen von allen Studierenden 
     absolviert werden. 

 Wahlpflichtmodulen:  Die Studierenden können aus einem 
     begrenzten Bereich auswählen. 

Wahlmodulen: Die Studierenden haben die freie Wahlmöglich-
keit innerhalb des Modulangebotes des Faches. 

 
 
(5) Für das Bestehen eines Modules müssen alle Teilleistungen inner-
halb des Modules mit mindestens „ausreichend” (4,0) bewertet worden sein 
(= Modulteilnoten). 
 
 
(6) Für erfolgreich absolvierte Module mit ihren Teilleistungen werden 
Leistungspunkte vergeben. Dabei entspricht ein Leistungspunkt einem zeit-
lichen Arbeitsaufwand für Studierende von 30 Stunden. 
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(7) Am Ende eines jeden Semesters wird eine Daten- und Notenab-
schrift (Transcript of records) ausgestellt. Darin werden alle bestandenen 
Modul-(teil)prüfungen zusammen mit den jeweiligen Leistungspunkten und 
den Noten verzeichnet. 
 
 
 
§ 5 Prüfungsausschuss 
 
(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungs-
ordnung zugewiesenen Aufgaben wird ein Prüfungsausschuss mit sechs 
Mitgliedern gebildet. Fünf der Mitglieder sind Professorinnen oder Profes-
soren, ein Mitglied ist eine Studierende oder ein Studierender mit beraten-
der Stimme. Die Amtszeit der Mitglieder, die Professorinnen/Professoren 
sind, beträgt drei Jahre, die Amtszeit der/des Studierenden beträgt ein 
Jahr. Der Prüfungsausschuss bedient sich zur Wahrnehmung seiner Aufga-
ben eines Prüfungsamtes, das an der Hochschule Heilbronn eingerichtet 
wird. Der bzw. die Vorsitzende und zwei weitere Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses werden von der Medizinischen Fakultät Heidelberg bestellt. 
Der Stellvertreter bzw. die Stellvertreterin des bzw. der Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses und ein weiteres Mitglied werden von der Fakultät für 
Informatik der Hochschule Heilbronn bestellt. Der Stellvertreter bzw. die 
Stellvertreterin des bzw. der Vorsitzenden ist Geschäftsführender Vorsit-
zender bzw. Geschäftsführende Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Bei 
vorzeitigem Ausscheiden eines Mitgliedes des Prüfungsausschusses wird 
ein neues Mitglied für den Rest der Amtszeit bestellt. 
 
 
(2) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der 
Prüfungsordnung eingehalten werden und gibt Anregungen zur Weiterent-
wicklung des Studienplans und der Prüfungsordnung. Er bestellt die Prüfer 
bzw. Prüferinnen und die Beisitzer bzw. die Beisitzerinnen. Der Prüfungs-
ausschuss kann die Bestellung auf den Geschäftsführenden Vorsitzenden 
bzw. die Geschäftsführende Vorsitzende übertragen. Er kann zu allen die 
Prüfungen betreffenden Fragen angerufen werden. 
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(3) Der bzw. die Geschäftsführende Vorsitzende führt die Geschäfte 
des Prüfungsausschusses und bereitet die Sitzungen vor. Der bzw. die 
Vorsitzende leitet sie und entscheidet bei Stimmengleichheit. 
 
 
(4) Der Prüfungsausschuss kann weitere Aufgaben des Prüfungsaus-
schusses auf den bzw. die Geschäftsführende(n) Vorsitzende(n) jederzeit 
widerruflich übertragen, soweit gesetzliche Bestimmungen nicht entgegen-
stehen. Der Prüfungsausschuss ist über deren Erledigung regelmäßig zu 
unterrichten. 
 
 
(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Ab-
nahme von Prüfungen beizuwohnen. 
 
 
(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, die Prüfer und Beisitzer 
bzw. die Prüferinnen und Beisitzerinnen unterliegen der Amtsverschwie-
genheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den 
Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende zur Verschwiegenheit zu verpflichten.  
 
 
(7) Ablehnende Entscheidungen des Prüfungsausschusses oder des 
bzw. der Geschäftsführenden Vorsitzenden sind dem Prüfling unverzüg-
lich schriftlich mit Begründung mitzuteilen und mit einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung zu versehen. 
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§ 6 Prüfer bzw. Prüferinnen und Beisitzer bzw. Beisitzerinnen 
 
(1) Zur Abnahme von Prüfungen, die nicht studienbegleitend in Verbin-
dung mit einzelnen Lehrveranstaltungen durchgeführt werden, sind in der 
Regel nur Professoren, Hochschul- und Privatdozenten bzw. Professorin-
nen, Hochschul- und Privatdozentinnen befugt sowie wissenschaftliche 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, denen die Prüfungsbefugnis übertragen 
wurde. Wissenschaftliche Assistenten bzw. Assistentinnen, wissenschaftli-
che Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen sowie Lehrbeauftragte und Lehrkräfte 
für besondere Aufgaben können nur dann ausnahmsweise zu Prüfenden 
bestellt werden, wenn nicht genug Prüfungsberechtigte zur Verfügung ste-
hen. 
 
 
(2) Bei studienbegleitenden Prüfungsleistungen ist in der Regel die für die 
entsprechende Lehrveranstaltung verantwortliche Lehrperson Prüfer. 
 
 
(3) Zum Beisitzer bzw. zur Beisitzerin darf nur bestellt werden, wer die 
entsprechende Masterprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat. 
 
 
(4) Der Prüfling kann für die Masterarbeit und für die mündliche Ab-
schlussprüfung einen Prüfer bzw. eine Prüferin vorschlagen; ein Rechtsan-
spruch auf Zuweisung eines bestimmten Prüfers oder einer bestimmten 
Prüferin wird dadurch nicht begründet. 
 
 
(5) Die oder der Geschäftsführende Vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses sorgt dafür, dass dem Prüfling die Namen der Prüfenden rechtzeitig be-
kannt gegeben werden. 
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§ 7 Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungs-
leistungen 
 
(1) Studien- und Prüfungsleistungen sowie Studienabschlüsse, die in 
Studiengängen an anderen staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schulen und Berufsakademien der Bundesrepublik Deutschland oder in 
Studiengängen an ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschulen erbracht worden sind, werden anerkannt, sofern hinsichtlich 
der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu den Leis-
tungen oder Abschlüssen besteht, die ersetzt werden. Die Anerkennung 
dient der Fortsetzung des Studiums, dem Ablegen von Prüfungen, der Auf-
nahme eines weiteren Studiums oder der Zulassung zur Promotion. § 38 
Absatz 3 und 4 LHG bleibt unberührt. 
 
 
(2) Die Teilnahme an anerkannten Fernstudieneinheiten wird wie das ent-
sprechende Präsenzstudium auf die Studienzeit angerechnet. 
 
 
(3) Es obliegt dem Antragsteller, die erforderlichen Informationen über die 
anzuerkennende Leistung bereitzustellen. Die Beweislast dafür, dass ein 
Antrag die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht erfüllt, liegt bei der 
Stelle, die das Anerkennungsverfahren durchführt. 
 
 
(4) Soweit Vereinbarungen und Abkommen der Bundesrepublik Deutsch-
land mit anderen Staaten über Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich 
(Äquivalenzabkommen) Studierende ausländischer Staaten abweichend von 
Absatz 1 und § 35 Absatz 3 LHG begünstigen, gehen die Regelungen der 
Äquivalenzabkommen vor. 
 
 
(5) Studien- und Prüfungsleistungen sollen auf der Grundlage eines Leis-
tungspunktesystems bewertet werden, das die Anrechnung erbrachter Leis-
tungen auf gleiche oder verwandte Studiengänge derselben oder anderer 
Hochschulen ermöglicht; entsprechendes gilt für Berufsakademien, soweit 
Gleichwertigkeit gegeben ist. 
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(6) Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähig-
keiten sind auf ein Hochschulstudium anzurechnen, wenn 

1. zum Zeitpunkt der Anrechnung die für den Hochschulzugang gel-
tenden Voraussetzungen erfüllt sind, 

2. die auf das Hochschulstudium anzurechnenden Kenntnisse und 
Fähigkeiten den Studien- und Prüfungsleistungen, die sie ersetzen 
sollen, nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind und 

3. die Kriterien für die Anrechnung im Rahmen einer Akkreditierung 
überprüft worden sind. 

Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten 
dürfen höchstens 50 Prozent des Hochschulstudiums ersetzen. Der Umfang 
der Anrechnung wird im Rahmen einer Einstufungsprüfung nach Absatz 8 
festgelegt. 
 
 
(7) Bei Kontaktstudien können für Studien- und Prüfungsleistungen Leistungs-
punkte vergeben werden. Für die Anrechnung von Leistungspunkten aus Kon-
taktstudien auf ein Hochschulstudium gelten Absatz 5 sowie Absatz 6 Satz 1 
Nummer 1 entsprechend. Für die Anrechnung von außerhalb des Hochschul-
systems erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf Kontaktstudien gilt 
Absatz 6 entsprechend. 
 
 
(8) Eine in der Regel mündliche Einstufungsprüfung erfolgt bei Antrag zur 
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 
nach Absatz 6, wenn bei diesen keine Bewertung im Sinne des Absatzes 5 
gegeben ist. Die §§ 6, 8, 10 und 12 gelten für diese Prüfung entsprechend. 
 
 
(9) Die Antragsstellung durch die Studierenden zur Anrechnung von Stu-
dienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen erfolgt beim Prü-
fungsausschuss. Dieser entscheidet über die Anerkennung. Bei Ablehnung 
sind die Gründe dem/der Antragssteller/in schriftlich mitzuteilen. Bei Ableh-
nung eines Antrags zur Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen 
und Prüfungsleistungen kann Widerspruch beim Prüfungsausschuss einge-
legt werden. 
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§ 8 Rücktritt, Versäumnis, Fristüberschreitung und Täuschung 
 
(1) Zur Teilnahme an den Prüfungen ist eine Anmeldung erforderlich. 
 
 
(2) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet, 
wenn der Prüfling zu einem Prüfungstermin ohne triftigen Grund nicht er-
scheint oder wenn er nach Beginn der Prüfung ohne triftigen Grund zu-
rücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht inner-
halb der vorgegebenen Zeit erbracht wird, es sei denn, der Prüfling hat die 
Fristüberschreitung nicht zu vertreten. 
 
 
(3) Bis drei Tage vor einer Prüfung kann sich ein Prüfling von einer Prü-
fung abmelden. Bei einem Rücktritt innerhalb von drei Tagen vor der Prü-
fung müssen die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten 
Gründe dem Prüfungsausschuss schriftlich angezeigt und glaubhaft ge-
macht werden. Ein Rücktritt von einer Prüfung ist nach deren Beginn nicht 
mehr möglich. Bei Krankheit eines vom Prüfling überwiegend allein zu ver-
sorgenden Kindes ist ein ärztliches Attest vorzulegen. In Zweifelsfällen kann 
das Attest einer bzw. eines von der Universität Heidelberg oder der Hoch-
schule Heilbronn benannten Ärztin bzw. Arztes verlangt werden. 
 
 
(4) Bei seiner Entscheidung, ob die Überschreitung einer Frist für die 
Anmeldung oder Ablegung von Prüfungen vom Prüfling zu vertreten ist, hat 
der Prüfungsausschuss die Schutzbestimmungen entsprechend dem Mut-
terschutzgesetz und den gesetzlichen Bestimmungen über die Elternzeit zu 
beachten und deren Inanspruchnahme zu ermöglichen Entsprechendes gilt 
für Studierende mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen so-
wie für Studierende mit pflegebedürftigen Angehörigen im Sinne von § 7 
Abs. 3 des Pflegezeitgesetzes. 
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(5) Versucht der Prüfling, das Ergebnis der Prüfungsleistung durch 
Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, 
wird die betreffende Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet. 
Ein Prüfling, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von 
dem bzw. der Prüfungsberechtigten oder Aufsichtsführenden von der Fort-
setzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird 
die betreffende Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet. In 
schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss den Prüfling von der 
Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 
 
 
(6) Der Prüfling kann innerhalb einer Frist von einer Woche verlangen, 
dass die Entscheidungen nach Abs. 5 Satz 1 und 2 vom Prüfungsausschuss 
überprüft werden. Belastende Entscheidungen sind dem Prüfling unverzüg-
lich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung zu versehen. 
 
 
 
§ 9 Arten der studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
 
(1) Studienbegleitende Prüfungsleistungen sind 

1. die mündlichen Prüfungsleistungen 

2. die schriftlichen Prüfungsleistungen (gegebenenfalls in elektroni-
scher Form) 

 
 
(2) Macht der Prüfling durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass er 
wegen länger andauernder oder ständiger Behinderungen nicht in der Lage 
ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form zu 
erbringen, kann der Prüfungsausschuss gestatten, gleichwertige Prüfungs-
leistungen in einer anderen Form zu erbringen. Entsprechendes gilt für Stu-
dienleistungen. 
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§ 10 Studienbegleitende mündliche Prüfungsleistungen 
 
(1) In den mündlichen Prüfungsleistungen soll der Prüfling nachweisen, 
dass die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkannt werden und spe-
zielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge eingeordnet werden kön-
nen. Ferner soll festgestellt werden, ob der Prüfling über ein dem Studi-
um entsprechendes Grundlagenwissen verfügt. 
 
 
(2) Die Dauer der mündlichen Prüfungsleistungen beträgt zwischen 15 
und 45 Minuten. 
 
 
 
§ 11 Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen 
 
(1) In den schriftlichen Prüfungsleistungen soll der Prüfling nachweisen, 
dass er in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen 
Methoden des Faches ein Problem erkennen und Wege zu einer Lösung 
finden kann. 
 
 
(2) Die Dauer der Klausurarbeiten beträgt zwischen 60 und 180 Minuten. 
Antwort-Wahl-Verfahren sind zulässig. 
 
 
(3) Antwort-Wahl-Verfahren Fragen werden in der Regel durch den Prü-
fungsausschuss bestellten Verantwortlichen der Lehrveranstaltung gestellt. 
Die Prüfungsaufgaben müssen auf die durch die Lehrveranstaltung vermit-
telten Kenntnisse abgestimmt sein und zuverlässige Prüfungsergebnisse 
liefern. Die Prüfungsaufgaben sind durch die in Satz 1 genannten Verant-
wortlichen vor Feststellung des Prüfungsergebnisses zu überprüfen, ob sie 
Abs. 4 Satz 2 genügen. Ergibt diese Überprüfung, dass einzelne Prüfungs-
aufgaben fehlerhaft sind, so sind diese nicht zu berücksichtigen. Die gestell-
te Anzahl der Aufgaben vermindert sich entsprechend, bei der Bewertung 
ist von der verminderten Anzahl auszugehen. Die Verminderung der Zahl 
der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil des Prüflings auswirken. 
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Werden Antwort-Wahl-Verfahren Fragen eingesetzt, so gilt die Prüfung als 
bestanden, wenn mindestens 50 Prozent der Fragen richtig beantwortet 
wurden oder wenn die Zahl der vom Prüfling richtig beantworteten Fragen 
um nicht mehr als 22 % die durchschnittlichen Prüfungsleistungen der Prüf-
linge unterschreitet. (Gleitklausel). 
 
Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Bestehens-
grenze erreicht, so sind die Leistungen der Antwort-Wahl-Verfahren Prüfun-
gen wie folgt zu bewerten. Im Falle der Gleitklausel wird die Bewertungs-
skala linear um die Differenz zwischen absoluter und relativer Bestehens-
grenze verschoben. 
 
Prozent entspricht Note  
≥ 50 – 55  4,0 
> 55 – 60  3,7 
> 60 – 65  3,3 
> 65 – 70  3,0 
> 70 – 75  2,7 
> 75 – 80  2,3 
> 80 – 85  2,0 
> 85 – 90  1,7 
> 90 – 95  1,3 
> 95 – 100  1,0 
 
 
(4) Sofern eine schriftliche Prüfungsleistung in Form einer Hausarbeit 
erbracht wird, hat der Prüfling zu versichern, dass er die Hausarbeit selb-
ständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel ver-
wendet hat. 
 
 
(5) Das Bewertungsverfahren für schriftliche Prüfungsleistungen soll vier 
Wochen nicht überschreiten. 
 
 
  



789 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 10 / 2016 
14.07.2016 

§ 12 Bewertung der Prüfungsleistungen und Prüfungsvorleistungen 
 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den 
jeweiligen Prüfern bzw. Prüferinnen festgesetzt. Für die Bewertung der Leis-
tungen sind folgende Noten zu verwenden: 

1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung, 

2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den 
durchschnittlichen Anforderungen liegt, 

3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen An-
forderungen  entsprich, 

4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel 
noch den   Anforderungen genügt, 

5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher 
Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt. 

Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können Zwischenwer-
te durch Verringern oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 gebildet wer-
den; die Note 0,7 und Zwischenwerte über 4,0 sind ausgeschlossen. 
 
 
(2) Aus den ungerundeten Modulteilnoten wird eine Modulendnote ent-
sprechend der Anzahl der Leistungspunkte ermittelt. Hierbei werden die 
Modulteilnoten mit der Anzahl der Leistungspunkte gewichtet. Ist in einem 
Modul eine Modulabschlussprüfung abzulegen, so bildet die Note der Mo-
dulabschlussprüfung die Note für dieses Modul. Ist eine Prüfung Vorleistung 
einer anderen Prüfung, so werden die Leistungspunkte der Vorleistung der 
Prüfung zugerechnet, für die diese Prüfung Vorleistung ist. Werden im 
Wahlmodul mehr Leistungspunkte als notwendig erbracht, kann der Studie-
rende wählen, welche Leistung er für die Modulendnote angerechnet be-
kommen möchte. 
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(3) Eine Modulendnote und die Gesamtnote der Masterprüfung lauten: 

bei einem Durchschnitt bis 1,5 sehr gut, 

bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 2,5 gut, 

bei einem Durchschnitt von 2,6 bis 3,5 befriedigend, 

bei einem Durchschnitt von 3,6 bis 4,0 ausreichend. 
 
 
(4) Bei der Bildung der Modulendnoten und der Gesamtnote der Mas-
terprüfung wird nur die erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt, alle 
weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Die Gesamtnote der 
Masterprüfung wird gemäß § 19 Abs. 2 berechnet. 
 
 
(5) Prüfungsvorleistungen werden vom Prüfer bewertet. In der Bewertung 
ist zu unterscheiden zwischen „bestanden” und „nicht bestanden”. Auf be-
gründeten Antrag können Studierende eine Benotung nach den Regeln der 
Absätze 1 und 2 verlangen, sofern dies vor Prüfungsbeginn dem Prüfer 
bzw. der Prüferin bekannt gemacht wurde. 
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§ 12a Bewertung von Prüfungsleistungen nach dem European Credit 
Transfer System 
 
Für die Bewertung von Prüfungsleistungen nach der Benotungsskala des 
European Credit Transfer System (ECTS-Noten, ECTS-Grades) gilt folgen-
des Ermittlungs- und Zuordnungsschema. 
 
(1) Die ECTS-Note wird an genau zwei Stichtagen ermittelt: am 1. Mai für 
das vorhergehende Wintersemester und 1. November für das vorhergehen-
de Sommersemester. Nachträglich auftretende Notenänderungen werden in 
der Notenverteilung nicht berücksichtigt. 
 
 
(2) ECTS-Noten werden nur für Prüfungsleistungen und Studienab-
schlussnoten ermittelt. 
 
 
(3) Eine ECTS-Note wird nur dann ermittelt, wenn sich nach dem Erhe-
bungsverfahren mehr als 30 Noten ergeben. 
 
 
(4) Die Ermittlung der ECTS-Noten erfolgt auf der Basis der Leistungen, 
die den Anforderungen genügt haben. Die Note „A” wird vergeben für das 
führende Segment mit der Notenstufe nach § 12 Abs. 1, das von 10 % der 
führenden Studierenden erreicht wird, „B” für das nächstfolgende Segment 
mit der Notenstufe nach § 12 Abs. 1, das von den nächsten 25 % der Stu-
dierenden erreicht wird, „C” für das nächstfolgende Segment der nächstfol-
genden 30 % der Studierenden, „D” für das nächstfolgende Segment der 
nächstfolgenden 25 % der Studierenden und „E” für das niedrigste Segment 
mit der Notenstufe nach § 12 Abs. 1, welche von höchstens 10 % der Stu-
dierenden erreicht wurde. 
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(5) Die Rangreihung ergibt sich 

a) im Fall einer Prüfungsleistung aus der gleichen Prüfung des Se-
mesters sowie der gleichen Prüfung der sechs vorhergehenden 
Semester, 

b) im Fall des Studienabschlusses aus den Studienabschlussnoten 
des Semesters sowie den Studienabschlussnoten der sechs vor-
hergehenden Semester des gleichartigen Studiengangs. 

 
 
 
  



793 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 10 / 2016 
14.07.2016 

Abschnitt II: Masterprüfung 
 
 
 
§ 13 Zulassungsvoraussetzungen zur Masterprüfung 
 
Zu einer Masterprüfung kann nur zugelassen werden, wer 

1. an der Universität Heidelberg und der Hochschule Heilbronn für 
den Masterstudiengang Medizinische Informatik eingeschrieben 
ist, 

2. seinen Prüfungsanspruch im Masterstudiengang Medizinische In-
formatik oder in einem Master- oder Diplomstudiengang Informatik 
nicht verloren hat. 

 
 
 
§ 14 Zulassungsverfahren 
 
(1) Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich an die/den Geschäftsführen-
de(n) Vorsitzende(n) des Prüfungsausschusses zu richten. Dem Antrag 
sind beizufügen: 

1. der Nachweis über das Vorliegen der in § 13 Punkt 1 genannten 
Zulassungsvoraussetzung, 

2. eine Erklärung darüber, ob der Prüfling in einem Studiengang Me-
dizinische Informatik oder Informatik bereits eine Master- oder Dip-
lomprüfung nicht bestanden hat oder sich in einem Prüfungsverfah-
ren eines solchen Studienganges befindet. 

 
 
(2) Kann der Prüfling die erforderlichen Nachweise nicht in der vorge-
schriebenen Weise beibringen, so kann der Prüfungsausschuss gestatten, 
die Nachweise auf eine andere Art zu führen. 
 
 
(3) Aufgrund des Antrages entscheidet der Prüfungsausschuss über 
die Zulassung. Eine Ablehnung ist schriftlich mitzuteilen, zu begründen und 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
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(4) Der Antrag auf Zulassung darf nur abgelehnt werden, wenn 

1. die Voraussetzungen gemäß § 13 nicht erfüllt sind oder 

2. die Unterlagen gemäß Abs. 1 unvollständig sind und trotz Auffor-
derung nicht vervollständigt wurden oder 

3. der Prüfling in einem Studiengang Medizinische Informatik oder In-
formatik eine Master- oder Diplomprüfung endgültig nicht bestan-
den hat oder den Prüfungsanspruch verloren hat oder 

4. der Prüfling sich in einem laufenden Prüfungsverfahren nach 
3. befindet. 

 
 
 
§ 15 Umfang und Art der Prüfung 
 
(1) Die Masterprüfung besteht aus 

1. der erfolgreichen Teilnahme an den in Anlage 1 aufgeführten Lehrver-
anstaltungen, 

2. der mündlichen Abschlussprüfung, 

3. der Masterarbeit. 
 
 
(2) Die Prüfungen zu Abs. 1 Nr.  1 werden im Rahmen der jeweiligen 
Lehrveranstaltung abgelegt und erfolgen schriftlich, mündlich oder durch 
eine praktische Arbeit. Die Art und Dauer der Prüfungsleistungen ist in Anla-
ge 1 geregelt. 
 
 
(3) Die Masterprüfung muss in der Reihenfolge studienbegleitende Prü-
fungs-leistungen (Abs. 1 Nr. 1) mündliche Abschlussprüfung (Abs. 1 Nr. 2) 
Masterarbeit (Abs. 1 Nr. 3) erfolgen. 
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(4) Der Prüfungsausschuss kann in begründeten Ausnahmefällen eine 
Abweichung von der in Abs. 3 festgelegten Reihenfolge genehmigen. Mit 
der Zustimmung werden zugleich die sich ergebenden Fristen für die ein-
zelnen Prüfungsleistungen festgelegt. Bei Versäumen dieser Fristen gelten 
die noch nicht abgelegten Prüfungsleistungen als mit „nicht ausreichend” 
(5,0) bewertet, es sei denn, der Prüfling hat die Fristüberschreitung nicht zu 
vertreten. 
 
 
 
§ 16 Mündliche Abschlussprüfung 
 
(1) Die mündliche Abschlussprüfung soll zeigen, dass der Prüfling die 
Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestel-
lungen in diese Zusammenhänge einordnen kann. Ferner soll festgestellt 
werden, ob der Prüfling über ein breites Grundlagenwissen sowie über Ver-
tiefungswissen in eingegrenzten Themen des Prüfungsgebietes verfügt. 
 
 
(2) Die mündliche Abschlussprüfung wird vor zwei Prüfern oder Prüferin-
nen oder vor einem Prüfer oder einer Prüferin in Gegenwart eines sachkun-
digen Beisitzers oder einer sachkundigen Beisitzerin abgelegt. Der Prüfling 
hat ein Vorschlagsrecht, das aber keinen Rechtsanspruch begründet. Der 
oder die Geschäftsführende Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt 
dafür, dass dem Prüfling die Namen der Prüfenden rechtzeitig bekannt ge-
geben werden. 
 
 
(3) Die mündliche Abschlussprüfung muss spätestens vier Wochen 
nach Antreten der letzten studienbegleitenden Prüfungsleistung gemäß 
§ 15 Abs. 1 Nr. 1 abgelegt sein. Die mündliche Abschlussprüfung ist nicht 
an den Prüfungszeitraum gebunden. Bei Versäumen dieser Frist gilt die 
mündliche Abschlussprüfung als mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet, es 
sei denn, der Prüfling hat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. 
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(4) Für die mündliche Abschlussprüfung kann der Prüfling mit Einver-
ständnis der Prüfenden drei Themen vorschlagen, aus deren Gebiet geprüft 
wird; die Prüfung beschränkt sich aber nicht ausschließlich auf diese Prü-
fungsgebiete. 
 
 
(5) Die Dauer der mündlichen Abschlussprüfung beträgt etwa 30 Minuten. 
 
 
(6) Die Prüfung wird nach Wahl des Prüflings und mit Zustimmung des 
Prüfungsausschusses und der Prüfer in deutscher oder englischer Sprache 
durchgeführt. 
 
 
(7) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prü-
fungsleistung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist dem 
Prüfling im Anschluss an die Prüfungsleistung bekannt zu geben. 
 
 
(8) Studierende, die sich zu einem späteren Prüfungstermin der glei-
chen Fachprüfung unterziehen wollen, können nach Maßgabe der vor-
handenen Plätze als Zuhörende zugelassen werden. Die Zulassung er-
streckt sich nicht auf die Beratung und die Bekanntgabe der Prüfungser-
gebnisse. Auf Antrag des Prüflings oder aus wichtigen Gründen ist die Öf-
fentlichkeit auszuschließen. 
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§ 17 Masterarbeit 
 
(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, inner-
halb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Gebiet der Medizini-
schen Informatik selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bear-
beiten. 
 
 
(2) Die Masterarbeit kann von jedem Prüfungsberechtigten gemäß  
§ 6 Abs. 1 Satz 1 ausgegeben und betreut werden. Die Ausgabe und Be-
treuung durch einen Prüfungsberechtigten einer anderen Fachrichtung an 
der Universität Heidelberg oder der Hochschule Heilbronn oder einer ande-
ren Hochschule bedarf der vorherigen Genehmigung durch den Prüfungs-
ausschuss. Die Masterarbeit kann mit Zustimmung des Prüfungsausschus-
ses an einer Einrichtung außerhalb der Universität Heidelberg und der 
Hochschule Heilbronn angefertigt werden, wenn die Betreuung durch ei-
nen Prüfungsberechtigten gemäß Satz 1 erfolgt. 
 
 
(3) Der Prüfling muss spätestens am ersten Tag des Semesters, das 
nach Bestehen der letzten studienbegleitenden Prüfungsleistung beginnt, 
die Masterarbeit beginnen oder einen Antrag auf Zuteilung eines Themas 
der Masterarbeit oder einen Verlängerungsantrag bei dem oder der Ge-
schäftsführenden Vorsitzenden des Prüfungsausschusses stellen. Hat der 
Prüfling diese Frist versäumt, gilt die Masterarbeit als mit „nicht ausreichend” 
(5,0) bewertet, es sei denn, der Prüfling hat die Fristüberschreitung nicht zu 
vertreten. 
 
 
(4) Das Thema der Masterarbeit wird vom Betreuer bzw. von der Be-
treuerin festgelegt. Auf Antrag sorgt der oder die Geschäftsführende Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses dafür, dass der Prüfling rechtzeitig ein 
Thema für die Masterarbeit erhält. Dem Prüfling ist Gelegenheit zu geben, 
für das Thema Vorschläge zu machen, ein Rechtsanspruch wird dadurch 
nicht begründet. Die Ausgabe des Themas erfolgt über den Prüfungsaus-
schuss. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 
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(5) Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Abgabe beträgt sechs 
Monate. In Ausnahmefällen kann die Frist vom Prüfungsausschuss im Be-
nehmen mit dem Betreuer bzw. der Betreuerin um bis zu zwei Monate ver-
längert werden. Wird die Bearbeitungsfrist nicht eingehalten, so gilt die Ar-
beit als mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet, es sei denn, der Prüfling hat 
die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. 
 
 
(6) Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Masterarbeit sind so zu 
begrenzen, dass die Frist zur Bearbeitung eingehalten werden kann. Das 
Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten Monats der Bearbei-
tungszeit zurückgegeben werden. 
 
 
(7) Die Masterarbeit kann in deutscher oder englischer Sprache ange-
fertigt werden. Andere Sprachen sind mit Zustimmung des Prüfungsaus-
schusses und des Betreuers oder der Betreuerin möglich. 
 
 
 
§ 18 Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 
 
(1) Die Masterarbeit ist form- und fristgemäß beim Prüfungsamt einzu-
reichen; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Die Arbeit soll 
eine Zusammenfassung enthalten. 
 
 
(2) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat der Prüfling eidesstattlich 
schriftlich zu versichern, dass er die Arbeit selbständig verfasst und keine 
anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet hat. 
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(3) Die Masterarbeit wird von zwei Prüfern bzw. Prüferinnen bewertet, 
von denen einer bzw. eine Professor bzw. Professorin sein muss. Der erste 
Prüfer bzw. die erste Prüferin soll der Betreuer bzw. die Betreuerin der 
Arbeit sein. Der zweite Prüfer bzw. die zweite Prüferin wird vom Prüfungs-
ausschuss bestimmt; der Prüfling hat ein Vorschlagsrecht, das jedoch kei-
nen Rechtsanspruch begründet. Das Bewertungsverfahren soll sechs Wo-
chen nicht überschreiten. 
 
 
(4) Die Note ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel beider Bewertun-
gen; § 12 gilt entsprechend. Bei Abweichungen von mehr als einer Note 
setzt der Prüfungsausschuss nach Anhören beider Prüfer bzw. Prüferinnen 
die Note der Masterarbeit fest. Er kann in diesen Fällen einen dritten Prüfer 
bzw. eine dritte Prüferin hinzuziehen. 
 
 
 
§ 19 Bestehen der Prüfung, Gesamtnote 
 
(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle Prüfungsleistungen ge-
mäß § 15 Abs. 1 jeweils mit mindestens „ausreichend” (4,0) bewertet wor-
den sind. 
 
 
(2) Für die Berechnung der Gesamtnote der Masterprüfung gemäß  
§ 12 Abs. 3 werden die Modulnoten mit ihrem numerischen Wert vor einer 
Rundung gemäß § 12 Abs. 4 herangezogen und entsprechend ihrer Leis-
tungspunktezahl gewichtet. 
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§ 20 Wiederholung der Prüfungsleistungen, Fristen 
 
(1) Prüfungsleistungen, die nicht bestanden sind oder als nicht bestan-
den gelten, können einmal wiederholt werden. Eine zweite Wiederholung ist 
nur bei höchstens fünf studienbegleitenden Prüfungsleistungen zulässig. 
Eine zweite Wiederholung der Masterarbeit oder der mündlichen Ab-
schlussprüfung ist nicht zulässig. 
 
 
(2) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist nicht mög-
lich. 
 
 
(3) Nicht bestandene Prüfungsleistungen der Prüfungsart Klausur inner-
halb von Pflichtmodulen müssen spätestens im folgenden Semester wie-
derholt werden. Alle anderen Prüfungsleistungen müssen zum frühestmögli-
chen Zeitpunkt wiederholt werden. Bei Versäumen dieser Frist erlischt der 
Prüfungsanspruch, es sei denn, der Prüfling hat das Versäumnis nicht zu 
vertreten. 
 
 
(4) Das endgültige Nichtbestehen eines Pflichtmoduls oder des Wahlmo-
duls führt zum Ausschluss aus dem Studium, bei Wahlpflichtmodulen kann 
das Nichtbestehen durch die erfolgreiche Absolvierung eines anderen 
Wahlpflichtmoduls ausgeglichen werden. 
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§ 21 Masterzeugnis und Urkunde 
 
(1) Über die bestandene Masterprüfung wird innerhalb von vier Wo-
chen nach Vorliegen aller Prüfungsergebnisse und der Bewertung der 
Masterarbeit ein Zeugnis ausgestellt, das die Bezeichnung der einzelnen 
Module mit den in ihnen erzielten Noten (Note gem. § 12 Abs. 3 und nume-
rischer Wert) das Thema und die Note der Masterarbeit und die Gesamt-
note der Masterprüfung enthält. Das Zeugnis trägt das Datum, an dem die 
letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist, und ist von dem bzw. der Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses und von dem oder der Geschäfts-
führenden Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. 
 
 
(2) Dem Zeugnis wird ein „Diploma Supplement” in deutscher und engli-
scher Sprache beigefügt, das ergänzende Informationen über Studieninhal-
te und Studienverlauf enthält und sich inhaltlich an den im "European Dip-
loma Supplement Model" festgelegten Rahmen hält. 
 
 
(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird eine zweisprachig in Deutsch und 
Englisch gefasste Masterurkunde mit dem Datum des Zeugnisses ausge-
händigt. Darin wird die Verleihung des akademischen Grades „Master of 
Science” beurkundet. Die Urkunde wird vom Dekan der Medizinischen Fa-
kultät Heidelberg und dem Dekan der Fakultät für Informatik der Hochschule 
Heilbronn unterzeichnet und mit dem Siegel der Medizinischen Fakultät 
Heidelberg versehen. 
 
 
(4) Wurde die Masterprüfung nicht bestanden, wird auf Antrag und gegen 
Vorlage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulationsbe-
scheinigung eine Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungs-
leistungen und deren Noten sowie die noch fehlenden Prüfungsleistungen 
enthält und erkennen lässt, dass die Masterprüfung nicht bestanden ist.  
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Abschnitt III: Schlussbestimmungen 
 
 
 
§ 22 Ungültigkeit von Prüfungen 
 
(1) Hat der Prüfling bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese 
Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der 
Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistun-
gen, bei deren Erbringung getäuscht worden ist, entsprechend berichtigen 
und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 
 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung 
nicht erfüllt, ohne dass der Prüfling hierüber täuschen wollte und wird diese 
Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird die-
ser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Wurde die Zulassung 
vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
 
(3) Dem Prüfling ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu 
geben. 
 
 
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls 

ein neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die zu-

gehörige Masterurkunde einzuziehen, wenn die Prüfung aufgrund einer 
Täuschung für „nicht bestanden” erklärt wurde. Eine Entscheidung nach 
Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Da-
tum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 
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§ 23 Einsicht in die Prüfungsakten 
 
Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird dem Prüfling auf schriftlichen 
Antrag in angemessener Frist Einsicht in die Prüfungsunterlagen gewährt. 
Der Antrag ist innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfah-
rens zu stellen. Der bzw. die Vorsitzende des Prüfungsausschusses be-
stimmt Zeit und Ort der Einsichtnahme. 
 
 
 
§ 24 Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 
(1) Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung zum 1. September 2016 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Prüfungsordnung vom 12. Oktober 2006 (Mittei-
lungsblatt des Rektors vom 31. Oktober 2006, S. 1067), geändert am 11. 
Dezember 2012 (Mitteilungsblatt des Rektors vom 28. Februar 2013, S. 97), 
außer Kraft. 
 
 
(2) Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens bereits an der Uni-
versität Heidelberg und an der Hochschule Heilbronn für den Masterstudi-
engang Medizinische Informatik eingeschrieben sind, können auf Antrag die 
noch fehlenden Prüfungsleistungen nach dieser Prüfungsordnung ablegen. 
Dieser Antrag muss spätestens in dem Semester das dem Inkrafttreten 
nachfolgt, gestellt werden. Sieben Semester nach Inkrafttreten dieser Prü-
fungsordnung wird die bisherige Prüfungsordnung ungültig und die Studie-
renden wechseln ohne Antrag auf diese Prüfungsordnung über. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 23. Mai 2016    Heilbronn, den 23. Mai 2016 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h. c. Bernhard Eitel  Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schröder 
 Rektor      Hochschule Heilbronn 
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Anlage 1: Module und Lehrveranstaltungen des Masterstudiums 
 
Art der Prüfungsleistung: 

LK =  lehrveranstaltungsbegleitend durch Klausur 
LM =  lehrveranstaltungsbegleitend durch mündliche Prüfung 
LA =  lehrveranstaltungsbegleitend durch praktische Arbeit 

LL =  lehrveranstaltungsbegleitend durch Laborarbeit 
LR =  lehrveranstaltungsbegleitend durch Referat 
PK =  lehrveranstaltungsübergreifend durch Klausur 
PT =  Abschlussarbeit Masterthesis 

 
Prüfungsvorleistungen 

SP =  Prüfungsvorleistung durch Projektarbeit 
 
Von den vier Wahlpflichtmodulen (M8A - M8D, jeweils 8 ECTS) müssen zwei 
ausgewählt werden. Aus dem Wahlmodul Medizinische Informatik müssen 
Lehrveranstaltungen im Umfang von 6 ECTS ausgewählt werden. Module, die 
nicht als Wahl- bzw. Wahlpflichtmodul bezeichnet sind, sind Pflichtmodule. 
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172200 M1 Komplexe Systeme Sem SWS Art min ECTS Leistungs-

nachweis 

172201 M1.1 Komplexe Systeme, Softwarearchitekturen, 

Compilerbau  

1 4 LK 120 6  

172202 M1.2 Praktikum Komplexe Systeme 1 3 SP  4  

172203 M2 IT-Management 1  Sem SWS Art min ECTS Leistungs-

nachweis 

172204 M2.1 Betriebswirtschaftslehre 1 3 LR  4  

172205 M2.2 Gesellschaftliche Bezüge der Medizinischen 

Informatik 

1 1 LR  1  

172206 M2.3 Personalrecht und -führung 1 2 LK 60 3  

172207 M3 IT-Management 2 Sem SWS Art min ECTS Leistungs-

nachweis 

172208 M3.1 Geschäftsprozessmodellierung 1 4 LA  6  

172209 M3.2 Projektmanagement 2 2 LK 60 3  

172210 M4 Informationssysteme und Qualitätsmanage-

ment 

Sem SWS Art min ECTS Leistungs-

nachweis 

172211 M4.1 Informationssysteme des Gesundheitswesens 2 4 LK 120 6  

172212 M4.2 Qualitätsmanagement & Medical Controlling 2 3 LK 60 4  

172213 M5 Formale Methoden in der Med. Forschung Sem SWS Art min ECTS Leistungs-

nachweis 

172214 M5.1 Theoretische Grundlagen Bioinformatik 1 2   3 Zu M5.2 

172215 M5.2 Studiendesign in Biometrie und Epidemiologie 1 2 PK 120 3 M5.1, M5.2 

172216 M5.3 Wissensbasierte Diagnose- und Therapieunter-

stützung 

2 3 LK 90 4  

172217 M6 Daten- und Wissensintegration Sem SWS Art min ECTS Leistungs-

nachweis 

172218 M6.1 Datenanalyse, Data Mining 2 3   5 Zu M6.3 

172219 M6.2 Verteilte Systeme 2 3 LL  4  

172220 M6.3 Wissensmanagement 2 3 PK 120 4 M6.1, M6.3 

172221 M7 Wahlmodul Medizinische Informatik
1 

Sem SWS Art min ECTS Leistungs-

nachweis 

172222 M7.1 Aktuelle Themen der biomedizinischen Informatik 3 2 LK 60 2  

172223 M7.2 Kryptographie 3 2 LK 60 2  

172224 M7.3 Mustererkennung 3 2 LM 30 2  

172225 M7.4 Operations Research 3 2 LK 60 2  

172226 M7.5 Scientific Computing 3 2 LK 60 2  

172227 M7.6 Simulationsverfahren 3 2 LM 30 2  

172228 M7.7 Spracherkennung 3 2 LK 60 2  

172229 M7.8 Graphische Datenverarbeitung 3 2 LK 60 2  

172253 M7.9 Aktuelle Themen aus Bereich eHealth 3 2 LR  2  

172254 M7.10 Vertiefende Techniken im Compilerbau 3 2 LM 30 2  

172255 M7.11 Vertiefende Techniken in C++ 3 2 LK 60 2  

172256 M7.12 Health Economics 3 2 LK 60 2  

172257 M7.13 Aktuelle Themen der Medizinischen Informatik 3 2 LK 60 2  

172258 M7.14 Innovative Interaktionstechnologien     3 2 LA  2  
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172230 M8A Wahlpflichtmodul Digitale Medien Sem SWS Art min ECTS Leistungs-

nachweis 

172231 M8A.1 Computer-Based Training/Web-Based Training 3 2   2 Zu M8A.2 

172232 M8A.2 Mensch-Technik-Interaktion 3 2 PK 120 3 M8A.1, 

M8A.2 

172233 M8A.3 Praktikum Computer-Based Training/Web-Based 

Training Systeme 

3 2 SP  3  

172234 M8B Wahlpflichtmodul Bild-/ Signalverarbeitung Sem SWS Art min ECTS Leistungs-

nachweis 

172235 M8B.1 Biosignalverarbeitung 3 2   3 Zu M8B.2 

172236 M8B.2 Medizinische Bildverarbeitung 3 2 LM 30 2 M8B.1, 

M8B.2 

172237 M8B.3 Praktikum Medizinische Signal- und Bildverarbei-

tung 

3 2 SP  3  

172238 M8C Wahlpflichtmodul Bioinformatik Sem SWS Art min ECTS Leistungs-

nachweis 

172239 M8C.1 Praktikum Bioinformatik/Biometrie 3 2 SP  3  

172240 M8C.2 Methoden der Bioinformatik 3 2   3 Zu M8C.3 

172241 M8C.3 Systembiologie 3 2 LM 30 2 M8C.2, 

M8C.3 

172242 M8D Wahlpflichtmodul Telemedizin Sem SWS Art min ECTS Leistungs-

nachweis 

172243 M8D.1 Kommunikationsstandards und -protokolle der 

Telemedizin 

3 2 LK 60 2  

172244 M8D.2  Nichttechnische Gesichtspunkte der Telemedizin 3 1   1 Zu M8D.4 

172245 M8D.3 Praktikum Telemedizin 3 1 SP  3  

172246 M8D.4 Anwendungsgebiete und Interaktionsszenarien 3 2 LM 30 2 M8D.2, 

M8D.4 

172247 M9 Seminar Sem SWS Art min ECTS Leistungs-

nachweis 

172248 M9.1 Seminar 3 2 LR  4  

172249 M10 Mündliche Masterprüfung Sem SWS Art min ECTS Leistungs-

nachweis 

172250 M10.1 Mündliche Masterprüfung 3  LM 30 4  

172251 M11 Masterarbeit Sem SWS Art min ECTS Leistungs-

nachweis 

172252 M11.1 Masterarbeit 4  PT  30  

 
 
 

1 Im Wahlmodul 7 können je nach Lehrangebot auch andere als die genannten Lehrveranstaltungen 
gewählt werden. Der Wahl von Lehrveranstaltungen, die in der Anlage nicht aufgeführt werden, muss 
durch den Prüfungsausschuss zugestimmt werden. 
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Aufhebung der Bachelorstudiengänge  
„Geschichte Südasiens”, „Kultur- und Religionsgeschichte 
Südasiens”und „Neuere Sprachen und Literaturen Südasiens” 
zum Wintersemester 2016/17 
 
 
 
Der Senat der Universität Heidelberg hat in seiner Sitzung am 19. April 2016 
folgenden Beschluss gefasst: 
 
 
Der Aufhebung der Bachelorstudiengänge „Geschichte Südasiens”, „Kultur- und 
Religionsgeschichte Südasiens” und „Neuere Sprachen und Literaturen Südasi-
ens” zum Wintersemester 2016/17 wird zugestimmt. Den bereits für diese Studi-
engänge eingeschriebenen Studierenden wird garantiert, dass das für den Ab-
schluss ihres Studiums erforderliche Lehr- und Prüfungsangebot bis zum Ende 
des Sommersemesters 2019 erhalten bleibt. 
 
 
Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst hat der Aufhebung mit 
Erlassen vom 31.03.16 (Az.: 41-7821.2-22-33/2/1; 41-7821.2-22-13/2/1, 41-
7821.2-22-38/2/1) zugestimmt 
 
 
 
 
gez. Ingrid Reiher 

Dezernat Studium und Lehre 
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Zulassungsordnung der Universität Heidelberg 
für den Masterstudiengang Kultur- und Religionsgeschichte 
Südasiens (Klassische Indologie) 
 
vom 30.06.2016 
 
 
 
Auf Grund von §§ 63 Abs. 2, 60 Abs. 2 Nr. 2 und 31 Abs. 3 in Verbindung mit 
§ 29 Abs. 2 S. 4 und 5, Abs. 4 S. 3 sowie Abs. 5 des Landeshochschulgesetzes 
vom 1. Januar 2005 (GBl. 2005, S. 1), neu gefasst durch Artikel 1 des Dritten 
Hochschulrechtsänderungsgesetzes vom 1. April 2014 (GBl. 2014, S.99), hat der 
Senat der Universität Heidelberg am 21.06.2016 die nachstehende Satzung be-
schlossen. Der Rektor hat am 30.06.2016 seine Zustimmung erteilt. 
 
 
 
Präambel 
Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser Ordnung 
in männlicher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frauen und Männer und 
können auch in der entsprechenden weiblichen Sprachform geführt werden. Dies 
gilt auch für die Führung von Hochschulgraden, akademischen Bezeichnungen 
und Titeln. 
 
 
 
§ 1 Anwendungsbereich 
 
Im Masterstudiengang Kultur- und Religionsgeschichte Südasiens (Klassische 
Indologie) vergibt die Universität Heidelberg ihre Studienplätze nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen. 
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§ 2 Frist und Form 
 
(1) Studienanfänger werden jeweils zum Sommer- und Wintersemester zum 
Studium zugelassen. 
 
 
(2) Deutsche Studieninteressenten können sich ohne vorausgehendes Zulas-
sungsverfahren innerhalb der allgemeinen Immatrikulationsfristen gemäß der gel-
tenden Zulassungs- und Immatrikulationsordnung für den Masterstudiengang Kul-
tur- und Religionsgeschichte Südasiens (Klassische Indologie) immatrikulieren, 
sofern sie die Zugangsvoraussetzungen nach dieser Satzung sowie die allgemei-
nen Immatrikulationsvoraussetzungen erfüllen. Der Nachweis des Erfüllens der 
Zugangsvoraussetzungen für den Masterstudiengang Kultur- und Religionsge-
schichte Südasiens (Klassische Indologie) wird durch eine Bescheinigung des 
Zulassungsausschusses geführt. 
 
 
(3) Für sonstige ausländische Studieninteressenten muss ein Antrag auf Zulas-
sung bis zum 15. Juni (Beginn im Wintersemester) bzw. 15. November (Beginn 
im Sommersemester) bei der Universität Heidelberg eingegangen sein (Aus-
schlussfrist). 
 
 
(4) Den Anträgen auf Ausstellung der Bescheinigung nach Abs. 2 S. 2 oder auf 
Zulassung nach Abs. 3 sind folgende Unterlagen beizufügen: 

1. Nachweise über das Vorliegen der in § 3 genannten Voraussetzungen; 
(zu § 3 Abs. 1 Nr. 1 in Form einer beglaubigten Kopie), 

2. eine von dem Studienbewerber eigenhändig unterschriebene Erklärung 
darüber, ob der Studienbewerber an einer in- oder ausländischen Hoch-
schule im Masterstudiengang Kultur- und Religionsgeschichte Südasi-
ens (Klassische Indologie) oder in Studiengängen mit im Wesentlichen 
gleichem Inhalt den Prüfungsanspruch verloren hat oder sich in einem 
laufenden Prüfungsverfahren in diesen Studiengängen befindet. 
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§ 3 Zugangsvoraussetzungen 
 
(1) Zugangsvoraussetzungen sind: 

1. Ein mit überdurchschnittlichem Erfolg erworbener Bachelorabschluss in 
einem südasienwissenschaftlichen Fach oder ein gleichwertiger Ab-
schluss aus einem geisteswissenschaftlichen Studium. 

2. Der Nachweis von Kenntnissen in der Sprache Sanskrit im Umfang ei-
nes Studiums von vier Semestern an einer in- oder ausländischen 
Hochschule, für das eine Regelstudienzeit von mindestens drei Studien-
jahren festgesetzt ist. Oder der Nachweis anderweitig erworbener 
Sanskritkenntnisse auf einem äquivalenten Sprachniveau. Der Zulas-
sungsausschuss kann in Zweifelsfällen einen Einstufungstest durchfüh-
ren lassen. 

3. Von Studienbewerbern, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, und von 
Studienbewerbern, die keine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 
haben, wird der Nachweis von Deutschkenntnissen auf dem Niveau A2 
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (Zerti-
fikate der Goethe-Institute nur ab 01.01.2012) oder durch ein ebenso 
anerkanntes Sprachzertifikat das Deutschkenntnisse auf einem äquiva-
lenten Sprachniveau bescheinigt verlangt. 

4. Von Studienbewerbern, deren Muttersprache nicht Englisch ist oder de-
ren Bachelorabschluss nicht von einer Universität in einem der in Satz 2 
genannten Länder erworben wurde, wird der Nachweis von Englisch-
kenntnissen mindestens auf dem Niveau C1 des Gemeinsamen Europä-
ischen Referenzrahmens für Sprachen (mindestens 7 im IELTS-Test, 
mindestens 67 im CAE-Test, mindestens 95 Punkte im TOEFL-Test) 
verlangt. Die Länderliste gemäß Satz 1 umfasst: Australien, Kanada, Ir-
land, Neuseeland, Südafrika, Vereinigtes Königreich Großbritannien und 
Nordirland sowie die Britischen Überseegebiete, den USA, Antigua und 
Barbuda, die Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guam, 
Guernsey, Guyana, die Isle of Man, Jersey, Nauru, Saint Kitts und Ne-
vis, Saint Vincent und die Grenadinen. 

In Zweifelsfällen entscheidet der Zulassungsausschuss. 
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(2) Bei der Bewertung des überdurchschnittlichen Ergebnisses können insbe-
sondere berücksichtigt werden: 

1. Hochschulabschlussnoten von mindestens 2,5, 

2. fachspezifische Einzelnoten, die über die Eignung für das angestrebte 
Studium Aufschluss geben können, 

3. Nachweis über die fachliche Einstufung des Bewerbers innerhalb der 
Hochschule bei der Abschlussprüfung, die Voraussetzung für die Zulas-
sung für diesen Masterstudiengang ist (Ranking). 

 
 
(3) Dem Antrag sind außerdem beizufügen: 

4. ein Transcript of Records des zulassungsrelevanten vorangegangenen 
Studiengangs, 

5. ein tabellarischer Lebenslauf im Umfang von maximal drei Seiten, 

6. ein vom Bewerber persönlich verfasster Motivationsbrief im Umfang von 
mindestens einer, maximal zwei DIN A4 Seiten, in dem die Beweggrün-
de zur Aufnahme des Masterstudiengangs dargelegt werden, 

7. eine Versicherung, dass der Bewerber den Motivationsbrief selbständig 
und ohne fremde Hilfe angefertigt hat und die aus fremden Quellen 
übernommenen Gedanken als solche gekennzeichnet hat. 

 
 
(4) Über die Gleichwertigkeit der Vorbildung sowie die Vergleichbarkeit der 
qualifizierten Abschlüsse entscheidet der Zulassungsausschuss. Bei der Aner-
kennung von ausländischen Abschlüssen sind die Empfehlungen der Kultusmi-
nisterkonferenz sowie die Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften 
zu beachten. In Zweifelsfällen wird die Zentralstelle für ausländisches Bildungs-
wesen (ZAB) gehört. 
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(5) Sofern der Studienabschluss bis zum Ende der Bewerbungsfrist gemäß § 2 
Abs. 2 und Abs. 3 noch nicht vorliegt, genügt eine vorläufige Bescheinigung der 
Hochschule über die bis dahin erbrachten Leistungen mit der Zusage, dass das 
entsprechende Studium voraussichtlich bis zum Beginn des Semesters, für wel-
ches die Zulassung beantragt wird, abgeschlossen werden wird. Der Bewerber 
nimmt am Zulassungsverfahren mit einer Durchschnittsnote, die auf Grund seiner 
bisherigen Prüfungsleistungen ermittelt wird, teil. Eine Zulassung ist im Falle der 
Bewerbung nach diesem Absatz unter dem Vorbehalt auszusprechen, dass der 
Studienabschluss und mit ihm zusammenhängende Voraussetzungen bis zum 
letzten Werktag vor Beginn der Vorlesungszeit nachgewiesen werden. Die Zulas-
sung erlischt, wenn der Nachweis nicht fristgerecht geführt wird. 
 
 
(6) Bewerber werden allein aufgrund der eingereichten Bewerbungsunterlagen 
vom Zulassungsausschuss zur Zulassung vorgeschlagen. Ist aus den Bewer-
bungsunterlagen ersichtlich, dass der Bewerber nicht ausreichend qualifiziert ist, 
empfiehlt der Zulassungsausschuss, den Bewerber nicht zuzulassen. 
 
 
(7) Die Universität Heidelberg kann verlangen, dass die der Zulassungsent-
scheidung zugrunde liegenden Dokumente bei der Einschreibung im Original vor-
zulegen sind. 
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§ 4 Zulassungsverfahren 
 
(1) Über die Zulassung entscheidet der Rektor auf Vorschlag des Zulassungs-
ausschusses. 
 
 
(2) Der Antrag ist zurückzuweisen, wenn 

1. die in § 2 und 3 geregelten Voraussetzungen nicht erfüllt sind und/oder 

2. wenn der Bewerber den Prüfungsanspruch im Masterstudiengang Kul-
tur- und Religionsgeschichte Südasiens (Klassische Indologie) oder in 
Studiengängen mit im Wesentlichen gleichen Inhalt verloren hat oder 
sich in einem laufenden Prüfungsverfahren in diesen Studiengängen be-
findet. Über diese Studiengänge entscheidet der Zulassungsausschuss. 

 
 
(3) Eine Zulassung unter Vorbehalt gemäß § 3 Abs. 5 ist möglich. 
 
 
(4) Im Übrigen bleiben die allgemein für das Zulassungsverfahren geltenden 
Bestimmungen in der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität 
Heidelberg unberührt. 
 
 
(5) Die Bescheide über Zulassung bzw. Nicht-Zulassung zum Studium ergehen 
direkt im Anschluss an das Zulassungsverfahren. 
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§ 5 Zulassungsausschuss 
 
(1) Der Zulassungsausschuss besteht aus einem Professor als Vorsitzenden 
und einem hauptamtlich beschäftigten wissenschaftlichen Mitarbeiter der Abtei-
lung Kultur- und Religionsgeschichte Südasiens (Klassische Indologie) am Süda-
sien-Institut Institut sowie einem weiteren hauptamtlich beschäftigten wissen-
schaftlichen Mitarbeiter der Philosophischen Fakultät. 
 
 
(2) Die Mitglieder des Zulassungsausschusses werden durch den Fakultätsrat 
(oder Fakultätsvorstand) der Philosophischen Fakultät bestellt. Die Amtszeit der 
Mitglieder beträgt zwei Jahre. Wiederbestellung ist möglich. 
 
 
(3) Der Zulassungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 
der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Bei Stimmgleichheit entscheidet 
die Stimme des Vorsitzenden oder bei seiner Abwesenheit die Stimme des Stell-
vertreters. 
 
 
(4) Die Sitzungen des Zulassungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mit-
glieder des Ausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht 
im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden zur Verschwie-
genheit zu verpflichten. 
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§ 6 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Mitteilungsblatt des 
Rektors in Kraft. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 30.06.2016 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 

Rektor 
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Zulassungsordnung der Universität Heidelberg 
für den Masterstudiengang Kommunikation, Literatur und 
Medien in südasiatischen Neusprachen 
 
vom 30.06.2016 
 
 
 
Auf Grund von §§ 63 Abs. 2, 60 Abs. 2 Nr. 2 und 31 Abs. 3 in Verbindung mit  
§ 29 Abs. 2 S. 4 und 5, Abs. 4 S. 3 sowie Abs. 5 des Landeshochschulgesetzes 
vom 1. Januar 2005 (GBl. 2005, S. 1), neu gefasst durch Artikel 1 des Dritten 
Hochschulrechtsänderungsgesetzes vom 1. April 2014 (GBl. 2014, S.99), hat der 
Senat der Universität Heidelberg am 21.06.2016 die nachstehende Satzung be-
schlossen. Der Rektor hat am 30.06.2016 seine Zustimmung erteilt. 
 
 
 
Präambel 
Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser Ordnung 
in männlicher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frauen und Männer und 
können auch in der entsprechenden weiblichen Sprachform geführt werden. Dies 
gilt auch für die Führung von Hochschulgraden, akademischen Bezeichnungen 
und Titeln. 
 
 
 
 
§ 1 Anwendungsbereich 
 
Im Masterstudiengang Kommunikation, Literatur und Medien in südasiatischen 
Neusprachen vergibt die Universität Heidelberg ihre Studienplätze nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen. 
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§ 2 Frist und Form 
 
(1) Studienanfänger werden jeweils zum Sommer- und Wintersemester zum 
Studium zugelassen. 
 
 
(2) Deutsche Studieninteressenten können sich ohne vorausgehendes Zulas-
sungsverfahren innerhalb der allgemeinen Immatrikulationsfristen gemäß der gel-
tenden Zulassungs- und Immatrikulationsordnung für den Masterstudiengang 
Kommunikation, Literatur und Medien in südasiatischen Neusprachen immatriku-
lieren, sofern sie die Zugangsvoraussetzungen nach dieser Satzung sowie die 
allgemeinen Immatrikulationsvoraussetzungen erfüllen. Der Nachweis des Erfül-
lens der Zugangsvoraussetzungen für den Masterstudiengang Kommunikation, 
Literatur und Medien in südasiatischen Neusprachen wird durch eine Bescheini-
gung des Zulassungsausschusses geführt. 
 
 
(3) Für sonstige ausländische Studieninteressenten muss ein Antrag auf Zulas-
sung bis zum 15. Juni (Beginn im Wintersemester) bzw. 15. November (Beginn 
im Sommersemester) bei der Universität Heidelberg eingegangen sein (Aus-
schlussfrist). 
 
 
(4) Den Anträgen auf Ausstellung der Bescheinigung nach Abs. 2 S. 2 oder auf 
Zulassung nach Abs. 3 sind folgende Unterlagen beizufügen: 

1. Nachweise über das Vorliegen der in § 3 genannten Voraussetzungen; 
(zu § 3 Abs. 1 Nr. 1 in Form einer beglaubigten Kopie), 

2. eine von dem Studienbewerber eigenhändig unterschriebene Erklärung 
darüber, ob der Studienbewerber an einer in- oder ausländischen Hoch-
schule im Masterstudiengang Kommunikation, Literatur und Medien in 
südasiatischen Neusprachen oder in Studiengängen mit im Wesentli-
chen gleichem Inhalt den Prüfungsanspruch verloren hat oder sich in ei-
nem laufenden Prüfungsverfahren in diesen Studiengängen befindet. 
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§ 3 Zugangsvoraussetzungen 
 
(1) Zugangsvoraussetzungen sind: 

1. Ein mit überdurchschnittlichem Erfolg erworbener Bachelorabschluss in 
einem südasienwissenschaftlichen Fach oder ein gleichwertiger Ab-
schluss aus einem geisteswissenschaftlichen Studium. 

2. Der Nachweis von Kenntnissen in mindestens einer der Sprachen Ben-
gali, Hindi, Urdu oder Tamil im Umfang eines Studiums von vier Semes-
tern an einer in- oder ausländischen Hochschule, für das eine Regelstu-
dienzeit von mindestens drei Studienjahren festgesetzt ist. Oder der 
Nachweis anderweitig erworbener Sprachkenntnisse auf einem äquiva-
lenten Sprachniveau. Der Zulassungsausschuss kann in Zweifelsfällen 
einen Einstufungstest durchführen lassen. 

3. Von Studienbewerbern, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, und von 
Studienbewerbern, die keine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 
haben, wird der Nachweis von Deutschkenntnissen auf dem Niveau B1 
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (Zerti-
fikate der Goethe-Institute nur ab 01.01.2012) oder durch ein ebenso 
anerkanntes Sprachzertifikat das Deutschkenntnisse auf einem äquiva-
lenten Sprachniveau bescheinigt verlangt.  

4. Von Studienbewerbern, deren Muttersprache nicht Englisch ist oder de-
ren Bachelorabschluss nicht von einer Universität in einem der in Satz 2 
genannten Länder erworben wurde, wird der Nachweis von Englisch-
kenntnissen mindestens auf dem Niveau C1 des Gemeinsamen Europä-
ischen Referenzrahmens für Sprachen (mindestens 7 im IELTS-Test, 
mindestens 67 im CAE-Test, mindestens 95 Punkte im TOEFL-Test) 
verlangt. Die Länderliste gemäß Satz 1 umfasst: Australien, Kanada,  
Irland, Neuseeland, Südafrika, Vereinigtes Königreich Großbritannien 
und Nordirland sowie die Britischen Überseegebiete, den USA, Antigua 
und Barbuda, die Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Gu-
am, Guernsey, Guyana, die Isle of Man, Jersey, Nauru, Saint Kitts und 
Nevis, Saint Vincent und die Grenadinen. 

 
In Zweifelsfällen entscheidet der Zulassungsausschuss. 
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(2) Bei der Bewertung des überdurchschnittlichen Ergebnisses können insbe-
sondere berücksichtigt werden: 

1. Hochschulabschlussnoten von mindestens 2,5, 

2. fachspezifische Einzelnoten, die über die Eignung für das angestrebte 
Studium Aufschluss geben können, 

3. Nachweis über die fachliche Einstufung des Bewerbers innerhalb der 
Hochschule bei der Abschlussprüfung, die Voraussetzung für die Zulas-
sung für diesen Masterstudiengang ist (Ranking). 

 
 
(3) Dem Antrag sind außerdem beizufügen: 

1. ein Transcript of Records des zulassungsrelevanten vorangegangenen 
Studiengangs, 

2. ein tabellarischer Lebenslauf im Umfang von maximal drei Seiten, 

3. ein vom Bewerber persönlich verfasster Motivationsbrief im Umfang von 
mindestens einer, maximal zwei DIN A4 Seiten, in dem die Beweggrün-
de zur Aufnahme des Masterstudiengangs dargelegt werden, 

4. eine Versicherung, dass der Bewerber den Motivationsbrief selbständig 
und ohne fremde Hilfe angefertigt hat und die aus fremden Quellen 
übernommenen Gedanken als solche gekennzeichnet hat. 

 
 
(4) Über die Gleichwertigkeit der Vorbildung sowie die Vergleichbarkeit der 
qualifizierten Abschlüsse entscheidet der Zulassungsausschuss. Bei der Aner-
kennung von ausländischen Abschlüssen sind die Empfehlungen der Kultusmi-
nisterkonferenz sowie die Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften 
zu beachten. In Zweifelsfällen wird die Zentralstelle für ausländisches Bildungs-
wesen (ZAB) gehört. 
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(5) Sofern der Studienabschluss bis zum Ende der Bewerbungsfrist gemäß § 2 
Abs. 2 und Abs. 3 noch nicht vorliegt, genügt eine vorläufige Bescheinigung der 
Hochschule über die bis dahin erbrachten Leistungen mit der Zusage, dass das 
entsprechende Studium voraussichtlich bis zum Beginn des Semesters, für wel-
ches die Zulassung beantragt wird, abgeschlossen werden wird. Der Bewerber 
nimmt am Zulassungsverfahren mit einer Durchschnittsnote, die auf Grund seiner 
bisherigen Prüfungsleistungen ermittelt wird, teil. Eine Zulassung ist im Falle der 
Bewerbung nach diesem Absatz unter dem Vorbehalt auszusprechen, dass der 
Studienabschluss und mit ihm zusammenhängende Voraussetzungen bis zum 
letzten Werktag vor Beginn der Vorlesungszeit nachgewiesen werden. Die Zulas-
sung erlischt, wenn der Nachweis nicht fristgerecht geführt wird. 
 
 
(6) Bewerber werden allein aufgrund der eingereichten Bewerbungsunterlagen 
vom Zulassungsausschuss zur Zulassung vorgeschlagen. Ist aus den Bewer-
bungsunterlagen ersichtlich, dass der Bewerber nicht ausreichend qualifiziert ist, 
empfiehlt der Zulassungsausschuss, den Bewerber nicht zuzulassen. 
 
 
(7) Die Universität Heidelberg kann verlangen, dass die der Zulassungsent-
scheidung zugrunde liegenden Dokumente bei der Einschreibung im Original vor-
zulegen sind. 
 
  



822 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 10 / 2016 
14.07.2016 

§ 4 Zulassungsverfahren 
 
(1) Über die Zulassung entscheidet der Rektor auf Vorschlag des Zulassungs-
ausschusses. 
 
 
(2) Der Antrag ist zurückzuweisen, wenn 

1. die in § 2 und 3 geregelten Voraussetzungen nicht erfüllt sind und/oder 

2. wenn der Bewerber den Prüfungsanspruch im Masterstudiengang 
Kommunikation, Literatur und Medien in südasiatischen Neusprachen 
oder in Studiengängen mit im Wesentlichen gleichen Inhalt verloren hat 
oder sich in einem laufenden Prüfungsverfahren in diesen Studiengän-
gen befindet. Über diese Studiengänge entscheidet der Zulassungsaus-
schuss. 

 
 
(3) Eine Zulassung unter Vorbehalt gemäß § 3 Abs. 5 ist möglich. 
 
 
(4) Im Übrigen bleiben die allgemein für das Zulassungsverfahren geltenden 
Bestimmungen in der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität 
Heidelberg unberührt. 
 
 
(5) Die Bescheide über Zulassung bzw. Nicht-Zulassung zum Studium ergehen 
direkt im Anschluss an das Zulassungsverfahren. 
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§ 5 Zulassungsausschuss 
 
(1) Der Zulassungsausschuss besteht aus einem Professor als Vorsitzenden 
und einem hauptamtlich beschäftigten wissenschaftlichen Mitarbeiter der Abtei-
lung Neusprachliche Südasienstudien am Südasien-Institut sowie einem weiteren 
hauptamtlich beschäftigten wissenschaftlichen Mitarbeiter der Philosophischen 
Fakultät. 
 
 
(2) Die Mitglieder des Zulassungsausschusses werden durch den Fakultätsrat 
(oder Fakultätsvorstand) der Philosophischen Fakultät bestellt. Die Amtszeit der 
Mitglieder beträgt zwei Jahre. Wiederbestellung ist möglich. 
 
 
(3) Der Zulassungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 
der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Bei Stimmgleichheit entscheidet 
die Stimme des Vorsitzenden oder bei seiner Abwesenheit die Stimme des Stell-
vertreters. 
 
 
(4) Die Sitzungen des Zulassungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mit-
glieder des Ausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht 
im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden zur Verschwie-
genheit zu verpflichten. 
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§ 6 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Mitteilungsblatt des 
Rektors in Kraft. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 30.06.2016 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 

Rektor 
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Zulassungsordnung der Universität Heidelberg 
für den Masterstudiengang Südasienstudien 
(South Asian Studies) 
 
vom 30.06.2016 
 
 
 
Auf Grund von §§ 63 Abs. 2, 60 Abs. 2 Nr. 2 und 31 Abs. 3 in Verbindung mit 
§ 29 Abs. 2 S. 4 und 5, Abs. 4 S. 3 sowie Abs. 5 des Landeshochschulgesetzes 
vom 1. Januar 2005 (GBl. 2005, S. 1), neu gefasst durch Artikel 1 des Dritten 
Hochschulrechtsänderungsgesetzes vom 1. April 2014 (GBl. 2014, S.99), hat der 
Senat der Universität Heidelberg am 21.06.2016 die nachstehende Satzung be-
schlossen. Der Rektor hat am 30.06.2016 seine Zustimmung erteilt. 
 
 
 
Präambel 
Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser Ordnung 
in männlicher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frauen und Männer und 
können auch in der entsprechenden weiblichen Sprachform geführt werden. Dies 
gilt auch für die Führung von Hochschulgraden, akademischen Bezeichnungen 
und Titeln. 
 
 
 
§ 1 Anwendungsbereich 
 
Im Masterstudiengang Südasienstudien (South Asian Studies) vergibt die Univer-
sität Heidelberg ihre Studienplätze nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen. 
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§ 2 Frist und Form 
 
(1) Studienanfänger werden jeweils zum Sommer- und Wintersemester zum 
Studium zugelassen. 
 
 
(2) Deutsche Studieninteressenten können sich ohne vorausgehendes Zulas-
sungsverfahren innerhalb der allgemeinen Immatrikulationsfristen gemäß der gel-
tenden Zulassungs- und Immatrikulationsordnung für den Masterstudiengang 
Südasienstudien (South Asian Studies) immatrikulieren, sofern sie die Zugangs-
voraussetzungen nach dieser Satzung sowie die allgemeinen Immatrikulationsvo-
raussetzungen erfüllen. Der Nachweis des Erfüllens der Zugangsvoraussetzun-
gen für den Masterstudiengang Südasienstudien (South Asian Studies) wird 
durch eine Bescheinigung des Zulassungsausschusses geführt. 
 
 
(3) Für sonstige ausländische Studieninteressenten muss ein Antrag auf Zulas-
sung bis zum 15. Juni, bei einer Bewerbung zum Wintersemester, bzw. zum 15. 
November, bei einer Bewerbung zum Sommersemester, bei der Universität Hei-
delberg eingegangen sein (Ausschlussfrist) 
 
 
(4) Den Anträgen auf Ausstellung der Bescheinigung nach Abs. 2 S. 2 oder auf 
Zulassung nach Abs. 3 sind folgende Unterlagen beizufügen: 

1. Nachweise über das Vorliegen der in § 3 genannten Voraussetzungen; 
(zu § 3 Abs. 1 Nr. 1 in Form einer beglaubigten Kopie), 

2. eine von dem Studienbewerber eigenhändig unterschriebene Erklärung 
darüber, ob der Studienbewerber an einer in- oder ausländischen Hoch-
schule im Masterstudiengang Südasienstudien (South Asian Studies) 
oder in Studiengängen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt den Prü-
fungsanspruch verloren hat oder sich in einem laufenden Prüfungsver-
fahren in diesen Studiengängen befindet. 
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§ 3 Zugangsvoraussetzungen 
 
(1) Zugangsvoraussetzungen sind: 

1. Ein mit überdurchschnittlichem Erfolg erworbener Bachelorabschluss in 
einem südasienwissenschaftlichen Fach, einem Studium mit im Wesent-
lichen gleichem Inhalt wie dem beabsichtigten Vertiefungsbereich im 
Masterstudiengang Südasienstudien (South Asian Studies) oder ein 
gleichwertiger Abschluss eines sozial- oder geisteswissenschaftlichen 
Studiums. 

2. Von Studienbewerbern, deren Muttersprache nicht Englisch ist oder de-
ren Bachelorabschluss nicht von einer Universität in einem der in Satz 2 
genannten Länder erworben wurde, wird der Nachweis von Englisch-
kenntnissen mindestens auf dem Niveau C1 des Gemeinsamen Europä-
ischen Referenzrahmens für Sprachen (mindestens 7 im IELTS-Test, 
mindestens 67 im CAE-Test, mindestens 95 Punkte im TOEFL-Test) 
verlangt. Die Länderliste gemäß Satz 1 umfasst: Australien, Kanada, Ir-
land, Neuseeland, Südafrika, Vereinigtes Königreich Großbritannien und 
Nordirland sowie die Britischen Überseegebiete, den USA, Antigua und 
Barbuda, die Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guam, 
Guernsey, Guyana, die Isle of Man, Jersey, Nauru, Saint Kitts und Ne-
vis, Saint Vincent und die Grenadinen. 

In Zweifelsfällen entscheidet der Zulassungsausschuss. 
 
 
(2) Bei der Bewertung des überdurchschnittlichen Ergebnisses können insbe-
sondere berücksichtigt werden: 

1. Hochschulabschlussnoten von mindestens 2,5, 

2. fachspezifische Einzelnoten, die über die Eignung für das angestrebte 
Studium Aufschluss geben können, 

3. Nachweis über die fachliche Einstufung des Bewerbers innerhalb der 
Hochschule bei der Abschlussprüfung, die Voraussetzung für die Zulas-
sung für diesen Masterstudiengang ist (Ranking). 
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(3) Dem Antrag sind außerdem beizufügen: 

1. ein Transcript of Records des zulassungsrelevanten vorangegangenen 
Studiengangs, 

2. ein tabellarischer Lebenslauf im Umfang von maximal drei Seiten, 

3. ein ausgefülltes Formular zur angestrebten Modulwahl im Studiengang 
MA Südasienstudien (South Asian Studies), 

4. ein vom Bewerber persönlich verfasster Motivationsbrief im Umfang von 
mindestens einer, maximal zwei DIN A4 Seiten, in dem die Beweggrün-
de zur Aufnahme des Masterstudiengangs dargelegt werden, 

5. eine Versicherung, dass der Bewerber den Motivationsbrief selbständig 
und ohne fremde Hilfe angefertigt hat und die aus fremden Quellen 
übernommenen Gedanken als solche gekennzeichnet hat. 

 
 

(4) Über die Gleichwertigkeit der Vorbildung sowie die Vergleichbarkeit der 
qualifizierten Abschlüsse entscheidet der Zulassungsausschuss. Bei der Aner-
kennung von ausländischen Abschlüssen sind die Empfehlungen der Kultusmi-
nisterkonferenz sowie die Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften 
zu beachten. In Zweifelsfällen wird die Zentralstelle für ausländisches Bildungs-
wesen (ZAB) gehört. 
 
 
(5) Sofern der Studienabschluss bis zum Ende der Bewerbungsfrist gemäß § 2 
Abs. 2 und Abs. 3 noch nicht vorliegt, genügt eine vorläufige Bescheinigung der 
Hochschule über die bis dahin erbrachten Leistungen mit der Zusage, dass das 
entsprechende Studium voraussichtlich bis zum Beginn des Semesters, für wel-
ches die Zulassung beantragt wird, abgeschlossen werden wird. Der Bewerber 
nimmt am Zulassungsverfahren mit einer Durchschnittsnote, die auf Grund seiner 
bisherigen Prüfungsleistungen ermittelt wird, teil. Eine Zulassung ist im Falle der 
Bewerbung nach diesem Absatz unter dem Vorbehalt auszusprechen, dass der 
Studienabschluss und mit ihm zusammenhängende Voraussetzungen bis zum 
letzten Werktag vor Beginn der Vorlesungszeit nachgewiesen werden. Die Zulas-
sung erlischt, wenn der Nachweis nicht fristgerecht geführt wird. 
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(6) Bewerber werden allein aufgrund der eingereichten Bewerbungsunterlagen 
vom Zulassungsausschuss zur Zulassung vorgeschlagen. Ist aus den Bewer-
bungsunterlagen ersichtlich, dass der Bewerber nicht ausreichend qualifiziert ist, 
empfiehlt der Zulassungsausschuss, den Bewerber nicht zuzulassen. 
 
 
(7) Die Universität Heidelberg kann verlangen, dass die der Zulassungsent-
scheidung zugrunde liegenden Dokumente bei der Einschreibung im Original vor-
zulegen sind. 
 
 
 
§ 4 Zulassungsverfahren 
 
(1) Über die Zulassung entscheidet der Rektor auf Vorschlag des Zulassungs-
ausschusses. 
 
 
(2) Der Antrag ist zurückzuweisen, wenn 

1. die in § 2 und 3 geregelten Voraussetzungen nicht erfüllt sind und/oder 

2. wenn der Bewerber den Prüfungsanspruch im Masterstudiengang Süd-
asienstudien (South Asian Studies) oder in Studiengängen mit im We-
sentlichen gleichen Inhalt verloren hat oder sich in einem laufenden Prü-
fungsverfahren in diesen Studiengängen befindet. Über diese Studien-
gänge entscheidet der Zulassungsausschuss. 

 
 
(3) Eine Zulassung unter Vorbehalt gemäß § 3 Abs. 5 ist möglich. 
 
 
(4) Im Übrigen bleiben die allgemein für das Zulassungsverfahren geltenden 
Bestimmungen in der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität 
Heidelberg unberührt. 
 
 
(5) Die Bescheide über Zulassung bzw. Nicht-Zulassung zum Studium ergehen 
direkt im Anschluss an das Zulassungsverfahren. 
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§ 5 Zulassungsausschuss 
 
(1) Der Zulassungsausschuss besteht aus einem Professor als Vorsitzenden 
und zwei hauptamtlich beschäftigten wissenschaftlichen Mitarbeiter des Süda-
sien-Institut. 
 
 
(2) Die Mitglieder des Zulassungsausschusses werden durch den Fakultätsrat 
(oder Fakultätsvorstand) der Philosophischen Fakultät bestellt. Die Amtszeit der 
Mitglieder beträgt zwei Jahre. Wiederbestellung ist möglich. 
 
 
(3) Der Zulassungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 
der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Bei Stimmgleichheit entscheidet 
die Stimme des Vorsitzenden oder bei seiner Abwesenheit die Stimme des Stell-
vertreters. 
 
 
(4) Die Sitzungen des Zulassungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mit-
glieder des Ausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht 
im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden zur Verschwie-
genheit zu verpflichten. 
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§ 6 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Mitteilungsblatt des 
Rektors in Kraft. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 30.06.2016 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 

Rektor 
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Satzung zur Änderung der Zuteilungs- und 
Zulassungsordnung der Universität Heidelberg 
für das Praktische Jahr im Medizinstudium 
an der Medizinischen Fakultät Heidelberg 
 
vom 30.06.2016 
 
 
 
Auf Grund von §§ 8 Abs. 5, 19 Abs. 1 Nr. 10, 30 Abs. 5 Satz 2, 63 Abs. 2 des 
Landeshochschulgesetzes in der Fassung vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Dritten Hochschulrechtsänderungsgesetzes vom 1. 
April 2014 (GBl. S. 99), hat der Senat der Universität Heidelberg am 21.06.2016 
die Satzung zur Änderung der Zuteilungs- und Zulassungsordnung der Ruprecht-
Karls-Universität Heidelberg für das Praktische Jahr im Medizinstudium an der 
Medizinischen Fakultät Heidelberg vom 22. Juni 2010 (Mitteilungsblatt des Rek-
tors Nr. 13/2010, S. 749), beschlossen. Der Rektor hat am 30.06.2016 seine Zu-
stimmung erteilt. 
 
 
 
Artikel 1 
 
In § 1 werden die Absätze 1 und 2 wie folgt neu gefasst: 

„(1) Die praktische Ausbildung des letzten Studienjahres, des Praktischen Jah-
res, wird gemäß der Approbationsordnung für Ärzte (ÄAppO in der jeweils gülti-
gen Fassung) an den Universitätskliniken, den Akademischen Lehrkrankenhäu-
sern und den Akademischen Lehrpraxen durchgeführt. Die Ausbildungsorte so-
wie die jeweils zur Ausbildung möglichen Pflicht- und Wahlfächer werden durch 
den Studiendekan bekannt gegeben. 

(2) Die Zuteilung erfolgt für das gesamte Praktische Jahr; die für die praktische 
Ausbildung verfügbaren Ausbildungsplätze werden zu einer Ausbildungsfolge zu-
sammengefügt. Die möglichen Ausbildungsfächer, der Beginn und die Dauer des 
Praktischen Jahrs sind in der jeweils gültigen Fassung der Approbationsordnung 
für Ärzte (ÄAppO) festgelegt. Die genauen Zeiträume der Ausbildungsabschnitte 
werden durch den Studiendekan festgelegt.” 
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Artikel 2 
 
In § 2 Absatz 2 Satz 3 wird hinter dem Wort „Ausland” der Satzteil „oder im Rah-
men der Inlandsmobilität” eingefügt. 
 
 
 
Artikel 3 
 
In § 3 Absatz 3 wird der Buchstabe (e) wie folgt neu gefasst: 

„(e) alle Bewerber, die an anderen deutschen Universitäten eingeschrieben sind 
und sich für ein, zwei oder drei Tertiale am Universitätsklinikum oder den Akade-
mischen Lehrkrankenhäusern der Medizinischen Fakultät Heidelberg bewerben.” 
 
 
 
Artikel 4 
 
In § 3 wird ein Absatz 7 mit folgendem Inhalt neu hinzugefügt: 

„(7) Bewerber der Bewerbergruppe e werden einzelne Ausbildungsabschnitte 
(Tertiale) zugeteilt, die nach der Verteilung der Bewerber der Bewerbergruppen 
a–d noch übrig sind.” 
 
 
 
Artikel 5 
 
In § 4 wird der Absatz 1 wie folgt neu gefasst: 

„(1) Die Zulassung erfolgt vorbehaltlich des Nachweises der in der gültigen Fas-
sung der ÄAppO geregelten Zulassungsvoraussetzungen.” 
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Artikel 6 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Mitteilungsblatt des 
Rektors in Kraft. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 30.06.2016 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 

Rektor 
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Vierte Satzung zur Änderung der Satzung 
der Universität Heidelberg für die Vergabe 
von Deutschlandstipendien 
 
vom 30.06.2016 
 
 
 
Zur Regelung der Vergabe von Stipendien nach dem Stipendienprogramm-
Gesetz vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 957), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 23. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2475), in Verbindung mit der Ver-
ordnung zur Durchführung des Stipendienprogramm-Gesetzes (Stipendienpro-
gramm-Verordnung-StipV) vom 20. Dezember 2010 (BGBl. I S. 2197), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 29. November 2011 (BGBl. I S. 2450), 
hat der Senat der Universität Heidelberg auf Grund von § 8 Abs. 5 und § 19 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 10 des Landeshochschulgesetzes (LHG) in der Fassung vom 1. 
Januar 2005 (GBl. S. 1), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Dritten Hochschul-
rechtsänderungsgesetzes vom 1. April 2014 (GBl. S. 99), am 21.06.2016 die 
nachfolgende Satzung beschlossen. 
 
 
 
Artikel 1 
 
Die Satzung der Universität Heidelberg für die Vergabe von Deutschlandstipendi-
en vom 20. Mai 2011 (Mitteilungsblatt des Rektors vom 30. Mai 2011, S. 425), 
geändert am 1. Juli 2012 (Mitteilungsblatt des Rektors vom 23. Juli 2012, S. 631), 
sowie geändert am 2. August 2013 (Mitteilungsblatt des Rektors vom 19. August 
2013, S. 635), und zuletzt geändert am 20. Mai 2014 (Mitteilungsblatt des Rektors 
vom 30. Juni 2014, S. 323), wird wie folgt geändert: 
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1. § 4 Absatz 3 Nr. 2 wird abgeändert auf: 

„von Studienanfängern und Studierenden des zweiten Fachsemesters ei-
nes grundständigen Studiengangs das Zeugnis der Hochschulzugangsbe-
rech-tigung, bei ausländischen Zeugnissen die Kopie der Originalurkunde 
sowie eine offizielle Übersetzung in die deutsche oder englische Sprache 
und, wenn vorliegend, eine Umrechnung des Zeugnisses in das deutsche 
Notensystem, jeweils in Kopie,” 

 
 
2. § 4 Absatz 3 Nr. 3 wird abgeändert auf: 

„wenn vorhanden, das Zeugnis über einen ersten Hochschulabschluss bzw. 
wenn dies noch nicht vorliegt, eine vorläufige Bescheinigung über die Ab-
schlussnote in Kopie. Bei ausländischen Hochschulabschlüssen die Kopie 
der Originalurkunde sowie eine offizielle Übersetzung in die deutsche oder 
englische Sprache und, wenn vorliegend, eine Umrechnung des Zeugnisses 
in das deutsche Notensystem, jeweils in Kopie,” 

 
 
3. § 4 Absatz 3 Nr. 4 wird abgeändert auf: 

„Studierende ab dem dritten Fachsemester einen Nachweis über ihren der-
zeitigen Leistungsstand, aktuellen Datums,” 

 
 
4. In § 4 Absatz 4 wird zwischen den Worten „deutscher” und „Sprache” der 

Satzteil „oder englischer” eingefügt. 
 
 
 
Artikel 2 
 
In § 8 Absatz 2 Satz 1 wird zwischen den Worten „und“ und „der“ das Wort „ge-
gebenenfalls” eingefügt. 
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Artikel 3 
 
§ 9 Absatz 1 Nr. 1 wird gemäß der Änderungen im BAföG Gesetz (tritt am 
01.08.2016 in Kraft) abgeändert auf: 

„die Hochschulausbildung erfolgreich beendet hat; dies ist der Fall, wenn das Ge-
samtergebnis des erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungsabschnitts dem Sti-
pendiaten oder der Stipendiatin bekannt gegeben wird, spätestens jedoch mit Ab-
lauf des zweiten Monats nach dem Monat, in dem der letzte Prüfungsteil abgelegt 
wurde.” 
 
 
 
Artikel 4 
 
Die vorstehenden Änderungen treten am Tage nach ihrer Bekanntmachung im 
Mitteilungsblatt des Rektors in Kraft. 
 
 
 
Heidelberg, den 30.06.2016 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 

Rektor 
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